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Dritter Abschnitt .

Rechtliche Erörterung
richtig bestinimter Grundsätze

v 0 IN

reichsverfassungs mäßigen Verhält Nisse
zwischen dem

Taxischen Reichsgeneralpvstmeistcramte
NNd

reichsstandischen Territorialposten .

Befestigung des Hauptgrundsatzes : daß das Postwesen in Teutschland
kein ausschließliches kaiserliches Regal und Reservatrecht sey ;

mit Entkräftung aller widrigen Scheingründe .

I . III . Das Resultat der bisherigen historisch r dogmatischen Ausführung ist : daß die Post kein aus '

Wießliches kaiserliches Regal und Reservatrecht ist . — IV . Dawider thut 1 ) die Benennung der Reichsi -

post und die Bestellung eines Rcichsgeneralpostnreisters so wenig , als die Benennung der Reichsgerichte die

reichsstäudische Territorial - Gerichtsbarkeit , und die Bestellung eines Reichsgcncral - Fiscals die Bestellung

landesherrlicher Fiscale aufhebt ; — V . oder als aus Bestellung eines Landjägermeisters ein ausschließliches

Jagdrecht im ganzen Lande folgt . — VI . VII . Eben das erläutern noch analogische Vergleichungen , die

mit Lotto und Chausseebau angestellt werden könnten . — VIII . IX . Gründe , die 2 ) aus dem Römischen

Gesetzbuchs hergenommen werden , beweisen m dieser Materie gar nichts ; — X . XIII . auch 3 ) nicht ,

daß die Posten Surrogate eines ehemaligen kaiserlichen Fronregals seyn sollten ; — XIV . oder 4 ) daß sich

das Postvcgal aus dein öffentlichen Straßenrechte gebildet hatte ; — XV . XVI . oder daß es doch Z ) über¬

haupt in der kaiserlichen Obergewalt , der oberstrichterlichen Majestät und Oberschutzherrnwürde zusammen¬

träfe ; — XVII . XVIII . oder daß es 6 ) zur vollstreckenden kaiserlichen Macht gehöre ; — XIX . und daß -

es 7 ) in den Jahren 1570 . und 1641 . als Reichsregal anerkannt sey . — XX - XXIII . Daß endlich 8 ) Tor -

ritvrialposten den allgemeinen Postlauf hindern sollten , widerspricht selbst der bisherigen Erfahrung .

I . wenn
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I .

mit man sowohl die ursprüngliche
Beschaffenheit als die ganze folgen¬

de Geschichte unsers Teutschen Postwesens
mit den oben erörterten richtigen Grund¬
sätzen des Teutschen Scaarsrechts von kai¬
serlichen Neservatrechren unbefangen in
pergleichung setzt ; so ergibt sich als das
unwidersprechlichfte Resulcat : daß das Post¬
wesen in Teurschland kein ausschließliches
kaiserliches Regal und Refervakrecht sey .

Ad I .

S enn man die innere Beschaffenheit , die

Natur , und den Endzweck des Post -
wesens , wenn man alles , was seit dessen Ur¬
sprünge in Deutschland bis auf den heutigen
Tag oberwiesner Maßen vorgegangen ist , wenn
man die aus der Natur und dem Hergänge
der Sache , aus den Reichsgruydgesetzen selbst
entlehnten Grundsätze mit kaltem Blute , mir
unbefangenem Gemüthe durchdenket ; so wird
man ohne alle Mühe das Resultat herausbrin¬
gen , daß das Postwesen in Deutschland über¬
haupt ein ausschließliches kaiserl . Regal sey .

II . Gleich vom ersten Ursprünge des
Teutschen Postwesens an konnte es 1 ) kei¬
nem Reichsstande bestricken werden , ver¬
möge der Landeshoheit in seinem Lande
Posten anzulegen . Auch brauchte 2 ) kein
Reichsstand zur Aufnahme irgend einer
andern Post in seinem Lande sich zwingen
zu lassen ; sondern es hieng nur von seinen :
guten willen ab , ob er Taxische oder auch
andere Posten in seinen : Lande aufnehmen
wollte , oder nicht . Darin machte auch
3 ) die Benennung einer Reichspoft , die
man der Taxischen Post beylegte , und die
Belehnung der Freyherren oder nachheri -
gen Grafen und Fürsten von Taxis mit
dem Amre eines kaiserlichen Generalpost¬
meisters im Reiche keine Aenderung .

Ad II . Das Postwesen ist 1 ) eine der
nützlichsten , ja heut zu Tage nothwendigsten
Anstalten im Staate , und zwar von solcher
Art , daß der Endzweck derselben , wenn sie
jedem deutschen Landesherrn überlaßen werden
wollte , schwerlich oder gar nicht erreichet wer¬
den könnte » Als daher 2 ) die Kaiser die Ein -
führ - Erhalt - und Beförderung dieses gemein¬
nützigen Instituts auf Ansuchen und Begehren
der Reichsstande übernahmen , und dadurch
den allerhöchsten kaiserl . Pflichten gemäß das
Wohl des ganzen Reichs zu befördern suchten ,
war auch jeder Reichsstand wegen des allge¬
meinen Bestens , wovon ohnehin jedes besonde¬
re Reichsland , und zwar bei dem Postwesen auf
die sichtbarste Art participiret , verpflichtet , diese
so heilsame Anstalt von dem allerhöchsten Reichs -
vberhaupte nicht nur mit Dank anzunehmen ,

sondern nach allen Kräften zu unterstützen und zu befördern , wie auch wirklich von den mehresten
Reichsständen seit der Entstehung des Postwesens bis itzt rühmlichst geschehen ist . Hiedurch ward
nun 3 ) das Postwesen , wenn auch gegen dessn nothwendige Allgemeinheit in unserm in so viele

theile zerstückelten Dcutschlande noch etwas zu erinnern übrig blieb , stillschweigend als ein
O aller -
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aüerhöchstes kaiserl . Regal anerkannt , auch 4 ) diese Anerkennung wiederholt , als sich das ganze
Reich dieses allerhöchsten kaiserl . Regals sowohl , als der Gerechtsame des mit dem Rcichsgene -
ralerbpostamte belehnten tauschen Hauses gegen Eingriffe und Schmälerungen , sie mochte wo im¬
mer her geschehen , so oft , so nachdrucksam annahm , und als 5 ) die Reichsstande die gegen sol¬
che Eingriffe erlaßenen kaiserl . Verordnungen nicht nur kundmachten , sondern auch in Vollzug
zu bringen suchten , noch mehr aber 6 ) dadurch , daß sie es selbst dem Kaiser durch die Reichs -
abschiede und Wahlkapitulazion zur Pflicht machten , dergleichen Eingriffe nicht zu gestatten noch
nachzusehen , und endlich 7 ) das Postwesen im Reiche bey jeder vorkommenden Gelegenheit ein
kaiserl . hochbefreitcs Regal nannten . 8 ) Als die Kaiser die Urheber , Beförderer und Verbesseret
des deutschen Postwesens , die Freiherren , nachherigen Grafen und nunmehrigen Fürsten v . Ta¬
xis aus Dankbarkeit für ihre zum Wohl des deutschen Staates unaufhörlich gehabte Mühe , und
aufgewendeten großen Kosten mit dem Geueralobristpostmeisteramte im Reiche , und was dem¬
selben anhängig ist , belehnten ; so hörte darum das Postwesen nicht auf , ein kaiserliches Regal zu
seyn , wird auch in den Reichsgrundgeseßen noch immer ein kaiserliches Regal genannt , raxi -
sches Zveichsgeneralpostmersteramt , und kaiserliches postrcgal genau unterstl) ieden , und dadurch
die von einigen absichtlich eingeführt werden wollende Benennung des raxischen postrvesens hin¬
reichend widerlegt , 9 ) Aber eben dadurch , daß die tausche Familie mit den , Generalpostmei -
steramte im Reiche belehnt , - ohne jemands mindesten Widerspruch belehnt ward , erhielt auch
diese ein best gegründetes Recht auf die von dem deutschen Postwesen abfallenden Nutzungen ,
daher dann diejenigen , welche in dieses kaiserliche Regal Eingriffe wagen , sich nun nicht allein
einer Verletzung der kaiserlichen Regalien , sondern auch einer Ungerechtigkeit gegen die tausche
Familie schuldig machen , um so mehr da diese Familie in Rücksicht dieses ihres Reichslehens in
den Neichsfürstenstand erhoben ist , auch einen verhältnißmaßigen Anschlag zu allen Reichs - und
Kreisanlagen übernommen hat . 10 ) Sollten auch in neuern Zeiten die Nutzungen dieses Reichs-
erbamtes etwas höher gestiegen seyn , als sich anfangs erwarten , oder vorher sehen ließ ; so ist
dadurch dieses gemeinnühliche Werk nur destomehr befestiget , so wie das davon Nutzen und
Bequemlichkeit ziehende Publikum dabei um so mehr gesichert , Niemand aber berechtiget , dem
tauschen Harffe dieselben zu mißgönnen , weniger zu entziehen , ohne sich selbst gegen das Publi¬
kum zu versündigen ; besonders da von diesem fürstlichen Hause der größte Theil dieser Nutzungen
auf die Erhaltung und Vervollkommungdes Postinstituts stets verwendet , so viele neue Kurse
errichtet , die altern verdopplet , und in die meisten Gegenden tägliche Korrespondenzgemächlichkei -
ten angeleget , niemalen aber nach dem Beispiele anderer Posten die Taxe des Briefporto er¬
höhet , erweislich aber verschiedentlich vermindert worden . Würden es sich die Reichsstande wohl
als eine Schuldigkeit haben aufbürden laßen , dem tauschen Hause einen Ersah zu machen , wenn
es sich durch die Veranstaltung der Posten im deutschen Reiche , wie es anfangs fast geschehen
wän , zu Grunde gerichtet hätte ?
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III . 2luf diesen drey Rechtslagen beru¬

het im Grunde die Erörterung aller Fra¬
gen , die über das Verhältniß zwischen
den Taxischen Reichsposten und reichsstan -
dischen Territorialpoften entstehen können .
Was ich bisher zu Begründung dieser
Rechtssätze historisch - dogmatisch ausgefüh¬
ret habe , wird schon hinlänglich seyn ,
einen jeden von der Richtigkeit derselben
zu überzeugen . Ich will aber auch nicht
unberührt lassen , was auf der andern
Seite , soviel mir bekannt ist , dawider
angeführt wird , und was diesen Gegen -
gründen für ein Gewicht beyzulegen seyn
möchte .

IV . Ich habe oben schon bemerklich
gemacht , daß die Benennung der Reichs¬
post und die Bestellung eines kaiserlichen
Generalpostnreisters den Rechten der Lan¬
deshoheit in Ansehung des Postwesens
eben so wenig entgegenstehet , als aus der
Benennung der Reichsgerichte und Reichs -
gerichrbarkeic folget , daß es vermöge der
Landeshoheit keine Territorialgerichte und
Terricorialgerichtbarkeic geben könne ; oder
so wenig , als die Bestellung eines kaiserli¬
chen Reichsfiscals einen jeden Reichsstand
hindert in seinem Lande einen Territorial -
Fiscal anzustellen .

V . Ja so wenig ein zur Jagd berech¬
tigter Adel zugeben wird , daß ein Fürst ,
der einen Landjagerineister bestellt , deswe¬
gen zur alleinigen ausschließlichen Uebung
der Jagd im ganzen Lande berechtiget sey ,

so

Ad III . Auf diesen und ähnlichen Nechts -
sähen , welche aus dem vorhergehenden alle von
selbst fließen , beruhet nun die Erörterung je¬
ner Rechtsfragen , die in Rücksicht auf die Re -
galitat des kaiserlichen Reichspostwefens , in
Rücksicht auf ein prätendirtes landesherrliches
Postregal aufgeworfen werden können . Man
will nun nur kurz dasjenige durchgehen , was
Herr pütter zur Behauptung seiner voraus¬
geschickten Sähe in den folgenden §§ . anbrin¬
get .

Ad IV . Dem dahier von Herrn Pütter
angeführten Gleichnisse zwischen der Gerichts¬
barkeit , dem Fiskalrechte und dem Reichs¬
postwesen ist schon oben , wo er es zum ersten¬
mal anbrachte « ) , begegnet worden . Und man
trauet jedem Leser so viel gesunden Menschen¬
verstand zu , daß er zwischen diesen Dingen
noch mehrere , dahier eben nicht spezifizirte Un¬
terscheide solcher Art , welche nothwendig ande¬
re Rechtsfahe zu Folgen haben müßen , einse¬
hen wird .

» ) S . Abschnitt II . Hauptst . IV . § . IX . S . 67
und 68 .

/

Ad V . Eben so wenig passend ist das
zweite Gkeichniß , welches Hr . Pütter dahier
von Bestellung eines Landjägermeisters entleh¬
net . Er sehet darin einen zur Jagd berechtig¬
ten Abel , so wie auch dieses voraus , daß der -

O 2 selbe
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so wenig läßt sich aus der Bestellung eines
kaiserlichen Reichsgeneralposrmeisters fol¬
gern , daß dein Baiser das Postwesen aus¬
schließlich in ganz Teutschland zustehe .

selbe bei der von dem Landesherr » geschehenen
Bestellung eines Landjagermeisters , auf seine
Jagdgerechtigkeit nicht Verzicht gethan , noch
auch die Jagdgerechtigkeit als ein dem Landes¬
herrn allein zustehendes Hoheitsrecht und Re¬

gal anerkannt habe , welches alles nach den bisherigen Beweisen von dem deutschen Reichspoft -
wesen nicht gesagt werden kann . Von der Unnothwendigkeit einer genauen Kombinazion , einer
allgemeinen Direkzion bei der Jagdbarkeit , wie auch von derselben Unbedeutenheit in Bezug auf
Handel und Wandel , auf das Wohl oder Wehe des ganzen deutschen Staates , will man nicht
einmal reden .

VI . Noch treffender ist vielleicht die
Vergleichung , die man allenfalls zwischen
dem Postwesen und der bekannten Zahlen -
Locterie oder denr so genannten Lotto an¬
stellen könnte . Gefetzt auch dieses Lotto
hatte zuerst in den Niederlandeffeinen Un¬
ternehmer gefunden , ( wie es würklich , wo
ich nicht irre , zuerst von Brüssel aus wei¬
ter auf Teutschen Boden gekommen ist , ) ;
gesetzt dieser erste Unternehmer hatte es da¬
hin gebracht , daß inan an mehrern Orten
in Teurschland es ihm überlassen hatte , ein
Lotto anzulegen ; gesetzt er hatte hernach
selbst ein kaiserliches patent zur General -
Direccion darüber bekominen ; — würde
deswegen das Lotto zmn kaiserlichen aus¬
schließlichen Regale und Reservatrechte ge¬
worden seyn 1 — würde das wohl irgend
einen Reichsstand abgehalten haben , m sei¬
nem Lande , wenn er es für guc gefunden
hatte , selbst ein Lotto anzulegen ? — oder
würde man es auch wohl für recht gehalten
haben , irgend einen » Reichsstande wider
seinen Willen einen kaiserlich privilegirtcn
Lorro - Unternehmer in feinem Lande aufzu -

nöthr

Ad VI und VII . Am allerwenigsten läßt jj
sich aus den beiden übrigen Gleichnissen , wel - p
che Hr . Pükter anführet , und die er für noch
treffender halt , etwas zum Nachtheile des aus -
schließlichen kaiserl . Postrcgals erzwingen . Ge - jf
seht , das Lotto hatte zuerst in den Niederlan - -
den einen Unternehmer gefunden , gesetzt dieser j |
niederländische Lottounternehmer wäre auf An -
suchen der Reichsstände , damit nämlich die
Besitzer der Niederlande nicht etwa auf deut - -
schein Neichsboden eine Lottodienstbarkcit bekom¬
men möchten , von dem Kaiser zum kaiserlichen
Lottodirekteur ohne Jemands Widerspruch auf¬
genommen worden , mit dem Auftrage , in den
Reichsländern kaiserliche Lotterien zu errichten ;
gesetzt , es wäre hierauf in den mehresten deut -

' sehen Reichöländcrn , wo etwas dem Lotto ähn¬
liches , und demselben nachtheiliges z . B . ein f
Glückshafen aufgebracht werden wollte , dieses l
sogleich durch kaiserliche Befehle , ohne jemands |
Widerspruch , ja gar auf der Reichsstände Gut - [
achten abgeschafft , auch die Lotterien nicht nur j .
von mehrern einzelnen Reichsständen , sondern l
von ganzen reichsständischen Kollegien , ja vom ?
ganzen Reiche selbst durch einen förmlichen

ReichS-
e -
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nörhr ' Ien ? dünkt , die Einwendung

dieser ^ - ertzleichuug mi $ eineiu jeden von

selbst erir cncht . n . an ®itcit , wo ein solches

vom 2 yä st '- en - pfoh ! nes Lotto einmal auf¬

genommen wäre , hatte man es dann im¬

mer ein Rcichs - Lorco nennen mögen ; aber

in jedem andern Lande harre deswegen doch

eben so gut ein reichoftandisches Landes - Lor -

to statt finden können , ohne daß man sich

da eine kaiserliche Generaldireccion würde

haben aufdringen lassen .

VII . Eine andere eben so treffende Oer -

gleichung ließe sich allenfalls mit dem Lhauf -

seebau anstellen . — wir wollen einmal an -

nehmcU / ein darüber in den kaiserlichen Erb ^

landen bestellter Aufseher wäre anderen

Reichsstanden empfohlen worden / um sei¬

ner Aufsicht auch in ihren Landen diese neue

Art des wcgbaues anzuvertrauen ; — meh¬

rere Reichsstande hatten sich das gefallen

lassen ; — der Mann hatte darauf ein kai¬

serliches patent zur Aufsicht über den Lhaust

fcebau bekommen ; — er hatte sogar für sich

und seine Nachkommen eine kaiserliche Be -

lehnung darüber erhalten ; - würde wohl

das alles den Lhausseebau zu einen » aus¬

schließlichen kaiserlichen Regale und Reser -

vacrechre gemacht haben ? — Würde dazu

eine einseitige kaiserliche Erklärung / und die

gutwillige Aufnahme einer kaiserlichen Em¬

pfehlung von Seiten einiger Reichsstande /

nach der Teutschen Reichsverfassung hin¬

länglich seyn ? - Oder würde nicht vielmehr

ein jeder Reichsstand , der einer solchen Em¬

pfehlung Gehör zi » geben i» icht gut gefun¬

den

roy )

Reichsschluß für ein kaiserliches Regal erkannt ,

und dem Kaiser die Erhaltung des kaiserlichen

Reichslottoregals in seinem Esse aufgetragen

und anempfohlen worden ; gefetzt ferner , das

Lotto wäre eine höchst nützliche , zum allgemei¬

nem Wohl , zur Beförderung des Handels und

Wandels höchst nöthige Anstalt , eine solche

Anstalt , deren Endzweck nicht wohl anders als

unter einer einzigen allgemeinen sich über daS

ganze Reich erstreckenden Direkzion erlangt wer¬

den könnte ; die Familie des ersten Lottounter -

uehmers hätte sich mir Errichtung , Ausbreitung

und Verbesserung dieser gemeinnützigen Anstalt

viele Mühe gegeben , viele Kosten darauf ver¬

wendet , und wäre aus diesen Ursachen mit dem

» Amte eines kaiserlichen Reichslottodirekteurs im

Reiche , und was demselben anhängig ist , vom

Kaiser ohne jemands Widerspruch belehnt wor¬

den ; es wäre auch einem vornehnien Reichs¬

stande z . B . einem Reichserzpfenningmeister die

Obsorge und Pvotekzion über das kaiserl . Lot -

Lerieregal , , als eine in sein Erzamt einschlagende

Sache aufgetragen , der Reichserblottodirekteur

gegen jeden Eingriff , der ihm von einem andern

Lotto - oder Glückshafenunternehmer geschehen

wollte , von » ganzem Reiche durch nachdrucksa -

me Vorstellungen an den Kaiser geschützt , und

in seinen Lehengerechtsamen gehandhabet wor¬

den ; Gesetzt , die Reichsstände hätten sich bei je¬

dem in demLottowesen sich ereignenden Mangel

bei jeder Jnkonvenienz zur Abstellung derselben

an den Kaiser gewendet ; gesetzt endlich , es hät¬

ten sich einige Reichsstände Mühe gegeben , den

Reichsgenerallottodirekteur aus seinem Rechte

zu verdrängen , und die Kurfürsten hätten die -

serwegen den Kaiser in der Wahlkapitulazion

O z ver -
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den härce , unstreitig berechtiget gewesen seyn ,

den Chausseebau in seinen ; Lande aus eig¬

ner landesherrlicher Macht veranstalten zu

lassen ? — Und würde nicht endlich selbst

Key denen , welche den empfohlnen Baumei¬

ster angenommen , doch noch ein großer Un¬

terschied zu inachen seyn , ob es unwicdcr -

ruflich und ausschließlich in Rvafc einer be¬

ständigen Graatsdienstbarkeit , oder ob es

nur bicrweise bis auf weitere Verfügung

als ein precarium geschehen sey ? — Ich

müßte mich sehr irren , wenn auch die hier¬

aus erwachsende analogifche Parallelfolge -

rung noch einigen Zweifel übrig lassen , oder

nur einer weiteren Ausführung bedürfen

sollte .

VIII . Daß Dinge , die das IustiniaNi¬

sche Gesetzbuch von der ehemaligen Sraats -

vcrfassung der Römischen Monarchie ent¬

halt , in unserer Teutschen Reichsverfassung

keine Anwendung leiden , darf ich aus mei¬

ner obigenAusführung nicht erst wieder¬

holen . wenn auch noch so klar darin ver¬

ordnet wäre , daß in dem ganze , ; Unrfange

des damaligen Römischen Reichs das , was

wir unter unsern heurigen Postanstalten ver¬

stehen , von niemand anders als von einem

kaiserlichen Generalpostmeister veranstaltet

werden sollte ; was würde das auf unsere

heutige Reichsverfassung wirken können ?

Oder sollte noch jetzt wohl jenrand behaup¬

ten wollen , daß unsere Fürsten und Chur¬

fürsten nur solche Rechte hatten , die da¬

mals etwa ein praeses prouinciae oder ein prae¬

fectus

) «g = 3te = 3Öe® . ’

versprechen laßen , das kaiserliche Reichslotte -

ricdirekzionöamt allenthalben in seinem Esse zu

erhalten , zu dessen Schmälerung nichts vor¬

nehmen zu lassen , nachzugeben , oder zu gestat¬

ten ; Würde alles dieses vorausgesetzt , so wie

es beim Postwesen wirklich geschehen ist , das

Lotto kein ausschließliches kaiserliches Regal

seyn ? Jeder unbefangene wird . hieraus leicht

einsehen , wie wenig adäquat Hr . Pütter sein

Gleichniß aufgestellt habe , oder wie wenig aus

demselben , wenn es adäquat aufgestellt wird ,

für seine Behauptungen hergeleitet werden kön¬

ne ? Man kann es jedem Leser selbst überlas¬

sen , das Chausseebauvergleichniß des Herrn

Pütters zu widerlegen , oder besser : man kann

dieses Gleichniß nun von sich selbst in sein

Nichts zerfallen lassen .

Ad VIII . und IX . Man hat schon oben be -

nierkt , daß es ein schriftstellerischer Kunstgriff

derjenigen sey , welche auf ihre Gründe kein

gar großes Zutrauen haben , daß sie die Gegerr -

meinung lächerlich zu machen suchen , wozu ih¬

nen dann meistens die Sitte der alten Rechts¬

gelehrten , aus dem römischen und kanonischen

Gesetzbuchs alles beweisen zu wollen , die be¬

ste Gelegenheit gibt . Bisher ist sich in dieser

Beleuchtung noch nicht auf diese Quellen be¬

rufen worden . Haben es andere gethan , oder

sind sonst unschickliche Beweise geführt worden ;

so kann dieses der Wahrheit nichts benehmen .

Wie oft ist nicht eine gute Sache übel verthei¬

diget worden ? Welcher unter den heutigen

Sraatsrechtsgelehrteü wird sich in Bezug auf

die Reichsregalität des Postwesens auf das rö¬

mische Gesetzbuch berufen ? Wer wird heut zu

Tage
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/ fß’f/i praetorio u . s. w . gehabt -hatte ? Im
Gegentheile ist nur zu gewiß , daß wahre
Hoheirsrechte , die das Iuftinianische Gesetz¬
buch , wo es von iuribus principis spricht , nur
für den Baiser versteht , als turafisci , bono¬
rum vacantium u . d . g . unserer reichsstandi -
fchen Landeshoheit ohne Anstand zugeeig¬
net werden . -Hatte also auch das Römische
Recht unter cursus publicus und eueUionis copia
das verstanden , was wir Posten nennen ,
und hatte es jenem eine kaiserliche Regali -
tac beygelegt ; so würde deswegen doch in
Teutschland seit der einmal zu ihrer Voll¬
ständigkeit erwachsenen Landeshoheit ohne
Zweifel eben so gut , als aus den iuribus fifici
recht daraus geworden seyn .

Tage einen aus dieser Quelle in der Materie
des Reichspostregals hergeholten Beweis einer
Widerlegung würdig achten ? Sind keine bes¬
sere , keine trifftigere Gründe für das ausschließ¬
liche kaiserliche Postregal , für die Gerechtsame
des Reichsgeneralerbpostmeisteramtes je . geführt
worden ? Warum macht dann ein Mann , der
sich auf seirre Einsichten oder auf die gute Sa¬
che verlassen zu können glaubt , sich nicht selbst
solche Einwendungen , welche bei einem vernünf¬
tigen Manne einigen Anstand erregen könnten ,
um auch durch deren gründliche Beantwortung
allen Zweifel zu heben ?

u « st w . ein reichsstandisches Landeshoheits -

IX . Aber was sagen nun vollends die Texte des Römischen Gesetzbuches , die hier den
Auosthlag geben sollen ? Der ganze titulus codicis de cursu publico et angariis et parangariis
( lib . 12 . tit . pi . ) handelt von öffentlichem Vorspann und dabey vorfallenden Frondiensten ;
was hat damit unser Postwesen für Verwandtschaft ? Der Haupttext ist L . 9 . C. de cursu
publ . , wo die Baiser Gratiair , Valentinian und Theodos an einen praefidem provinciae schrei¬

ben : “ Indicibus faciendae euectionis copiam denegamus , quum id tantum nostro numini et tuae
sedi , nec non viro illufiri magifiro officiorum fit reseruandum ; quum neque praefieEio vrbi , nec magifiris
militum , nec ducibus , nec vicariis , nec cuiquam alii praeter memoratas duas potefiat-es a nobis hoc
concefiim fit „ Vur dem Baiser U '.ld de »n praefidi provinciae und dem magifiro officiorum sollen
Vorspanne zu Gebote stehen , nicht anderen Beamten , auch nicht ducibus . Ergo kann auch
kein Teutscher Herzog von Braunschweig u . st w . Posten in seine »» Lande anlegen ! Wenn
solche Beweise zur ursprünglichen Begründung der Reichsregalirac der Postcrr gebraucht
werden , ( wie die Litteratur von dieser Macerie Beyspiele gnug davon liefern kann ) so
inöchte es für die Richtigkeit der Satze , die man damit beweisen wollte , wenigstens kein
zu günstiges Vomrtheil erregen .

X . Doch nicht viel besser sind die Be¬
weise , die man in verschiedene !: neueren
Schriften für die Reichsrcgalitat des Post¬
wesens in Gang zu bringen sucht . Man

behaup-

Ad X bis XII . Auch hat man in diesen
Gegenbemerkungen das ausschließliche kaiserli¬
che Postregal weder auf die lateinischen angarias
oder parangarias , nod) auf die deutschen Frohn -

dienste
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behauptet z . B . : " das postwefen sey seit

Max des I . Zeiten als ein Surrogat der

Frondienste anzusehen gewesen , die sonst in

ganz Deutschland den Baisern zu Fortschaf¬

fung ihrer Befehle , Verordnungen / Briefe ,

dunste gebauet . Man kann mithin auch den

Grund oder Urgrund dieftr Meinungen an sei¬

nen Ort gestellt seyn , und die Vertheidigung

derselben denjenigen überlassen , welcheLust ha¬

ben , sich damit abzugeben .

auch Personei » rc . harre »» zu Gebore stehen

müssen . Diese uralchergebrachten Frondienste seyet » ganz unstreitig ein eignes und aus¬

schließliches Majestacsrecht des Kaisers gewesen ; an starr derselben seyet » die kaiserlichen

Kosten »nic voller Zufriedenheit der Reichsstande aufgenonnnen worden ; die letzteren har¬

ren also die V7acur der ersteren angei » on » it »en , m » d seyen folglich das nehmliche Majestats -

rechc gewordei » , welches jene vorher gewefei » rc . , ,

XI . Ich »viU nicht erst den Grund oder Ungrund des hier vorausgesetzten ehemaligen

kaiserliche «» allgeineine «» Froi »regals genauer erörtert » . Bey der Wandelbarkeit des kaiser¬

liche «» Hoflagers in dei » mittleren Zeitci » konnte manches statt finden , wovon der Schluß

auf ein Surrogat , als ein noch fortwährendes kaiserliches Majestacsrecht , zuverlässig nicht

mehr gelten würde . — Ich will auch nicht rügen , daß in der ganzen Geschichte des herp -

tigen Postwesens von einer solchen Eigenschaft desselbe «» als eines seyn sollenden Surroga¬

tes der ehedem den Baisern zu Gebote gestandenen Frondienste , nicht die inindesten Spuh -

ren vorkoinmen . Die erste Veranlassung des Daxischen postweseno , um Max dem I . in

seine «» bloß erbländifchen Angelegenheiten eine bequemere Lorrespondenz zwischen Wien

und Brüssel zu verschaffe »», »vürde auch schwerlich dazu haben gebraucht »verdei » köi » «» en ,

uin ein Surrogat eines neuen kaiserlichen Majestatsrechts daraus zu machen . Und in

Vergleichung mit dei » Fallen , die ge »viß selten vorkarnen , und in manchen Gegei » den von

Deutschland überhaupt kaum jemals zu erwarten waren , daß kaiserliche Ausfertigungen

et «va durch eigene Fronbote »» »veiter zu schaffe , » waren , — »vie ui » ei »dlich viel weiter wür¬

de dann das Surrogat gegangen seyn , wenn «»nrer diesemVorwande der Baiser das Recht

bekoinmen habet » sollte , in ganz Deutschland aller Örter » nach Belieben sich ein ausschließ¬

liches Postregal zu eigen zu machen ?

XII . Doch gesetzt , daß alles das nicht in Betrachtung zu ziehen gewesen wäre , und

daß obige Voraussetzung eines kaiserlichen Fronregals ihre völlige Richtigkeit gehabt hat¬

te , — gesetzt also , daß eil » jeder Reichsstand noch zu Max des I . Zeiten schuldig gewesen

wäre , zu Forcfchaffung kaiserlicher Ausfertigungen jedesmal Frondienste in seinem Lande

herzugeben ; — würde dann dieses kaiserliche Regal sich auch dahin erstrecket habe »» , in

eines jeden Reichsstandes Lande eigne kaiserliche Bediente , ui » d so für ganz Deutschland

einen allgemeinen kaiserlicher : Aufseher darüber zu bestellen ? - wem fallt da nicht von

selbst

^ .
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selbst in die Augen , daß , wenn auch alle Voraussetzungen richtig waren , wie sie gewiß
nicht sind , das kaiserliche Recht , das hier aus dein Mircelalrer von einem ganz andern
Gegenstände her für bekannt angenommen wird , dennoch auch in der 'Art und Weise
das nicht in sich fasse !: würde , was jetzt als ein Surrogat davon zun » ausschließlichen
kaiserlichen Majestätsrechte gemacht werden soll ?

XIII . Vielmehr ist sicher und gewiß ,
daß in Rücksicht auf ehemalige ähnliche
Einrichtungen , wovon unser Postwesen al¬
lenfalls als ein Surrogat anzusehen seyn
möchte , auch aus diesem Gesichtspunkte
alle daher zu nehmende Gründe aufs voll -
koinmenste den : landesherrlichen Postregale
eines jedeir Reichsstandes zu starken kom -
mm . Die ganze Geschichte des Teutschen
Postwesens stinrint darin überein , daß vor
dessen heutiger Einrichtung theils reichostän -
dischc Lairzleyboren , theils andere auf ge¬
wisse Zeiten abzugehen angeordnete Boren
in Reichsstädten und -Handelsstädten , theils
sogenannte Metzgerposten , die zur öffentli¬
chen Bekanntmachung , daß ihnen Briefe
nritgegeben werden kömrten , selbst der Post¬
hörner sich bedienet, durchgängig gebraucht
worden ; so daß selbst nach Errichtung der
heurigen posteir noch mit solchen vorher
schon in Uebung gewesenen Anstalten viel¬
fältige LoUisionen entstanden sind . Nun
standen aber alle diese Anstalten , sofern das
Recht der höchsten Aufsicht oder andere Ho -
heitsrechre dabey in Frage kamen , schlech¬
terdings unter der landesherrlichen Hoheit
eines jeden Reichsstandes . An kaiserliche
Hoheitsrechce über irgend eine dieser Anstal -
tcn wurde gar nicht gedacht . Viel weniger
würde jemals ein Rcichsftand zirgegeben ha¬

ben ,

Äd XIII . Man kann es sogar dein Herrn
pütter zugeben , daß das Postwefen Zinn Thei¬
le an die Stelle eines vor Einführung desselben
unentbehrlich nothwendig gewesenen Bothem
werks als eine weit vollkommenere und gemein¬
nützigere Anstalt getreten sey . Aber Hr . Püt¬
ter wird auch nicht in Abrede stellen können ,
daß , wenn darum das Postwefen alle Eigen¬
schaften des ehemaligen Bothenwerks , dessen
Surrogat es seyn soll , haben müßte, man eben
sowohl bei dem Bothenwerk hatte bleiben kön¬
nen . Die Unhinlanglichkeir des Bothenwerks
veranlaßte die Posten . Ursachen dieser Unhin -
langkichkeit waren theils die Kostbarkeit und die
eben daher rührende kleine . Anzahl derselben ,
Mangel an Kombinazion , und daraus noth¬
wendig erfolgende Langsamkeit , unrichtigeBe -
siellungen rc . rc . Diesen Mangeln ward ab¬
geholfen durch eine allgemeine , sich durch das
ganze Reich erstreckende , unter einer Direkzion ,
in einer genauen Verbindung und Kombina -
zion stehende Anstalt . Und wem konnte nun
wohl das Recht zukommen , eine solche Anstalt
zum Besten des ganzen Reiches zu treffen ? Wem
anders , als demjenigen dessen Oberherrschaft
und Gewalt sich allein über das ganze Reich er¬
strecket , näinlich dem Kaiser ? Dieser Hergang
der Sache ist so natürlich , so einleuchtend , daß
es gar nicht zu verwundern ist , daß die Stän¬
de des deutschen Reichs , als vom Postwesen

P vielleicht
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Leu , wenn ein kaiserl . Botemneister in sei¬
nem Lande hätte auftreten wollen , oder wenn
auch ein kaiserlicher Generalbocenmeister im
Reiche hatte bestellt werden sollen , um in
reichsstandischeu Landern aus kaiserlicher
Macht Subalternen anzusetzen oder andere
Anordnungen zu machen . Gelbst in Anse¬
hung dessen , wie ein jeder Reichsstand dien¬
lich finden mochte , das Botenwesen in sei¬
nem Lande nur dein in andern benachbar¬
ten Landern m gewisse Verbindung zu seyen ,
konnte alles durch nachbarliche Lorrespon -
denzen und Vereinbarungen bestricken wer¬
den , ohne daß auch deshalb nöthig war ,
zu kaiserlichen Majestätsrechren seine Zu¬
flucht zu nehmen , die nur alsdann eintre¬
ten konnten , wenn etwa ein Reichsstaud
über den andern zu Erhebung rechtlicher
Rlage Ursache zu haben glaubte . Go ge¬
wiß ist es , daß das heutige Postwesen , auch
als Surrogat ähnlicher vorherige , : Einrich¬
tungen betrachtet , auf alle weise vielmehr
zum landesherrlichen Hoheicsrechte nach der
Teutschen Verfassung qualificirc ist.

vielleicht zum allerersten mal auf einer Reichs -
versammlung die Rede vorkam , nämlich im
Jahre 1570 . dasselbe gleich , ohne vorher einen
förmlichen Schluß darüber abgefaßt zu haben ,
gleichfalls vermöge seiner Natur als eines rö¬
mischen Raffers sonderbare Hoheit und Re¬
gal ansahen , daß es auch in der Folge so an¬
gesehen und genannt worden ist. Ein anderer
Mangel des Bothenwerks , welchen man aus
den gegen dasselbe ergangenen kaiserlichen Ver¬
ordnungen ersieht , war dieser , daß durch die
Bothen allerhand Unterschleife , dem Reiche ge¬
fährliche oder nachtheilige Korrespondenzen ,
Konterbanden , besonders aber falsche und ver -
bothene Münzsorten ins Reich gebracht , die
ächten aber hinausgeführt wurden . Wegen die¬
ses letzter » Umstandes stand nun das Postwe¬
sen als ein Mittel zur Aufrechthaltung des aus¬
schließlichen kaiserlichen Münzregals mit demsel¬
ben in einer nothwendigen Verbindung , und
konnte auch aus diesen , Grunde niemand an¬
dern als dem Kaiser zustehen .

XIV . Nach einer andern neuern Schrift
soll das Postregal sich aus dem öffentlichen
Gtraßenrechte ( iure viarum publicarum ) gebil¬
det haben , welches " das ganzeAlterrhuni ,
„ soweit uns das uubeuebelre Forschauge
„ tragt , als ein Attribut der kaiserlichen
„ Majestät anführe , und von je her denRe -

Ad XIV bis XVIII . Statt dahier frem¬
de Meinungen zu vertheidigen , derer Verthei¬
digung man ihren Urhebern , so wie die Bekäm¬
pfung derselben dem Hrn . Püttcr ganz gerne
überläßt , wird es nützlicher seyn , dem übri¬
gen , was in den folgenden §§ . von dem Hrn .
Pütter gesagt wird , zu begegnen .

„ servaren , die nur alleine dem Raffer zu -
, , kommen , beygezehlet habe y ) „ . wenn es nur dieser angegebenen Bildung des Post¬
regals aus dem Gtraßenrechte seine Richtigkeit hätte , würde es auf gleiche Art , wie ich
eben von Surrogaten überhaupt gezeigt habe , ganz wider die Ab ficht dieses mir unba-

kann -
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kannten Schriftstellers gerade das Gegentheil von einer kaiserlichen Regalitat beweisen .
Denn zu der Zeit / wie die Posten in Teutschland aufgekommen sind , war das Straßen -
recht gewiß kein kaiserliches Reservat / sondern ein reichsstandisches Terricorialrechc , wo¬
zu also auch das daraus gebildete Postregal selbst nach dieser -Hypothese gehören mußte ;
wiewohl es für jeden Renner keiner ausführlichen Bemerkung bedürfen wird , was an
sich zwischen dem Postregale und andern Hoheitsrechten über öffentliche Straßen , sofern
von deren Einrichtung / Unterhaltung und Beschüyung die Frage ist / noch für ein gro¬
ßer Unterschied obwalte »

.y ) Historisch t statistische Abhandl . über das kaiserl . Reservatrecht des Rerchspostwesens : c . ( 1790 . )
S . 19 .

XV . Eben dieser Schriftsteller bezieht sich Zwar in gleicher Absicht auch noch auf
Nachrichten des Suecons von öffentlichen Fuhrwerken ( vehiculis ) , die zu des Baisers Au -
gusts Zeiten üblich gewesen / wie auch auf einen gemeinsainen Laufwagen ( cursum fiscalem ) ,
den Baiser Hadrian angelegt habe ; und erinnert dabey gegen die schon in der historischen
Entwickelung der heutigen Reichsverfassung von mir gemachte Anmerkung , daß von Ge¬
rechtsamen der ehemaligen Römischen Baiser nicht noch auf ausschließliche Hoheitsrechte
für das Oberhaupt des teutschen Reichs in unsern Tagen geschlossen werden dürfe : " die
„ Grundursache sey doch bey den Römischen Raisern eben dieselbe gewesen , wie bey den
/ / Teutschen Baisern , nehmlich das allgemeine Beste / die öffentliche Sicherheit und wohl -
„ fahrt ; — und so sey nicht abzusehen , warum diese nicht auch ihr postreservatrecht von
„ jenen herleiten könnten , da beyde aus einem Grunde in dem Brennpuncte der kaiserli -
/ / chen Obergewalt und des ersten Scaatszwecks zusammentraten z ) — Aus solchen
Gründen würde freylich ein noch ' weit zahlreicheres Verzeichnis ' kaiserlicher Reservarrechte
abgeleitet werden können / das für die reichsstandifche Landeshoheit wenig übrig lassen
würde , wenn alles , was das allgemeine Beste und öffentliche Sicherheit und Wohlfahrt
erfordert , derselben entzogen werden sollte .

* ) Hist . staust . Abhandl . rc . S . 22 .

XVI . Der Verfasser dieser Schrift " verkehrt sich sogar mit der allerneuesten Spuhr
„ des Postinstitues tief in den Archiven der ober st richte r 'l i cf) e n Majestät , vermöge wel -
„ cher die Baiser ihre Vorrechte ausübten , und auf die allgeineine Wohlfahrt , worauf
„ sich jene gründeten , anwandten ; — so daß die nach mrd nach emporgekommene posten -
„ Verfassung allerdings eine Angelegenheit , ein Werk der kaiserlichen Ob er schuh he rrn -
„ würde gewesen sey a ) — Ich muß gestehen , daß ich die Verbindung zwischen der
Postverfassung und der dabey eintretenden kaiserlichen Oberschurzherrnwürde zur Be¬
hauptung eines ausschließlichen kaiserlichen Postregals einzusehen nicht vermögend bin ;

P 2 und
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un£> noch weniger , was die oberstrichterliche Majestät mit bem Postregale für Verbi » ,
düng haben solle . — Meine Leser werden ohnedem mit mit einig seyn , daß alle diese
für ein ausschließliches kaiserliches Postregal angeführte Gründe in der That zuviel / und
eben darum gerade nichts beweisen

A ) Eben daselbst 6 . 19 .

XVII . Das ist auch der Fall mit verschiedenen anderen Schriftstellern , die zur Be ,
gründung eines ausschließlichen kaiserlichen Postregals davon ausgehen , daß es in der
zur kaiserlichen Macht gehörigen vollstreckenden Gewalt nothwendig mit begriffen seyn
müsse . " Denn der Raffer sey vermöge seiner Oberherrschaft / welche ihm durch das gan ,
z / Ze Reich zustehe , unstreitig der oberste Richter , Lehnherr und Vollstrecker aller Ver -
„ ordnungcn und Aufträge , die er in die Reichslander ergehen lasse . ; dieses würde er
„ nicht bewerkstelligen können / wenn er nicht zugleich berechtiget wäre , diejenigen Anstal ,
„ ren zu treffen , wodurch er von der dauerhaften und richtigen Beschleunigung seiner er ,
„ lassenen Vorkehrungen gesichert seyn könnte ; Solche Anstalten seyen im Reiche die Po ,
„ sten ; Also müßten sie durch das ganze Reich unter der allerhöchsten Aufsicht des Rai -
„ fers stehen und ein kaiserliches Regal seyn b ) . „

d ) Ant . von Zoi' s wie im h . R . R . das Postwesen zu betrachten sey ? S . 2 . ( unter Lhph . Kcamcrs
Zlbhandlungen vom Staatsrechte , Wien 1773 . 8 .) So auch ungefähr die 'Abhandlung vom
Äcichspsstwesenin Königs seiest, inr . publ . Th . 14 . © . 15 ,

XVIII . Wenn nach diesen Grundsätzen alles zum ausschließlichen kaiserlichen Regale
gemacht werden kömrce , was zur Vollstrechung kaiserlicher Verordnungen und Aufträge
gehörte ; so würde sich bald beweisen lassen , daß es auch ein ausschließlich kaiserliches
Regal seyn müßte , Rriegsvölker in ganz Teutschland zu unterhalten , und wer weiß was
sonst noch für Veranstaltungen zu treffen , die zur Beschleunigung kaiserlicher Vorkeh ,
rungen dienlich gefunden werden möchten . Doch dafür ist die einmal iin westphälischen
Frieden und in der kaiserlichen wahlcapiculation fest gegründete Teutsche Reichsverfassimg
Bürge , daß solche Grundsätze , die allenfalls nur auf unbeschrankte Beherrscher solcher
Reiche , die nicht wie Teutschland in lauter besondere Staaten vertheilt find , passen möch¬
ten , in Teutschland keinesweges anwendbar sind. Soviel aber ist klar , daß dergleichen
Schlüsse , die zuviel beweisen , offenbar nichts beweisen .

XIX . was zur Ausschinückung solcher
Grundsätze zmn Theil von gewissen Aus , .
drücken hergenommen wird , die bey Gele ,
genheir der Aeusserungen wider die zu be¬

sorgen

Ad XIX . Alles vorhergehende zeiget die
Nichtigkeit der dahier von dem Herrn pütter
gemachten Einstreuungen . Nicht bloß in Hin¬
sicht auf eine zu besorgen gewesene spanisch ,

bur -
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sorgen gewesene Spanisch - Burgundische
Gtaatsdienstbarkeit und über die Lollisioir
der Tauschen Posten mir der Paarischen
Oesterreichischen und kaiserlichen Hofpost
wohl gebraucht worden sind ; kann dazu ,
was jetzt in ganz anderer Rücksicht und in
einem viel weiteren Umfange damit bewie¬
sen werden soll , von keinem Nützen seyn .
Man würde sonst oft unübersehliche Folge¬
rungen machen können , wenn man aus der¬
gleichen Ausfertigungen einzelne Ausdrücke
oder oft nur im Vorbeygehen mit ange¬
brachte Gründe als ausgemachte und be¬
stimmt anerkannte allgemeine Grundsätze
annehmen wollte . Aber so wenigEnrschei -
dungsgründe der Urtheile rechtskräftig wer¬
den , und so gesetzmäßig es ist , in Aufsä¬
tzen , wodurch Rechte und Verbindlichkei¬
ten bestimmt werden , unter bloß ausgespro¬
chenen und entscheidenden Ausdrücken ( ver¬
ba mvMciaima & dispoftkia ) einen Unterschied
zu machen ; so wenig können jene in den
Jahren 1570 . und 1641 . gebrauchte Aus¬
drücke das beweisen , wovon jetzt die Frage
ist .

burgundische Staatsdienstbarkeit , oder auf die
Kollision mit dem österreichischen Hofpostam¬
te ist das Postwescn ein allerhöchstes kaiserli¬
ches Regal genannt worden . Es hat diesen
Namen auch in allen wegen des Postwesens
gegen angemaßte Privat - und landesherrliche
Post - und Bothenanstalten , mit Begnehmi -
gung der Reichsstande , auf ihr Gutachten ,
auf ihr Ansuchen erlaßenen allerhöchsten kai¬
serlichen Verordnungen , auch in den von den
Reichsstanden selbst jenen Verordnungen zu¬
folge erlaßenen Patenten und Publikazionen .
Selbst in den Vorstellungen der Reichsstän¬
de , die eigentlich gegen das Reichsgeneralerb -
postmeisteramt gerichtet waren , wird das Post -
wesen als ein allerhöchstes kaiserliches Regal
anerkannt , ward auch bei den wesiphaiischen
Friedenshandlungen sowohl von den Reichs -
ftanden als von der Krone Schweden -dafür
gehalten und angesehen . Zu dem ist kein Grund
des Unterscheides einzusehen , warum das Post¬
wesen im Reiche zwar ein ausschließliches kai -
strliches Regal in Bezug auf das österreichische
Hofpostamt , nicht aber in Rücksicht auf Po¬
sten anderer Reichsstande genannt werden und
seyn soll . Daß die Entscheidungsgründe der Ur¬

theile nicht rechtskräftig werden , ist gewiß , aber auch eben so gewiß ist es , daß man bei Aus¬
legung eines Gesetzes auf den Grund desselben ( rationem legis ) und auf die Natur der Sache
sehen müße . Wie Herr pütter die Worte des Reichsgutachtens vom Jahre 1570 : Ihre Ma¬
jestät seyen Ainrs - und pflichten halber , als ein Mehret des Reichs schuldig , das Post -
wefen beym Reich zu erhalten , und könnten es Dero Nachfahren zum prccjurficw in frem¬
de Hände nicht kommen lasten : Ferner jene des R . A . vom I . 1641 : Daß das Reichspost¬
regal in seinem Este erhalten , umd zu dessen Gchmählerung nichts vorgenommen nochver -
williget , gestattet oder nachgesehen werden soll : für bloße verba enuntiativa ausgeben könne ,
ist platterdings unbegreiflich .

P z XX . Am
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XX . 7Un meisten wird endlich auch das

noch bey allen Gelegenheiten wider dieTer -

ritorialposten angebracht , daß bey so vie¬

len kleinen Gebieten , die unter der großen

2lnzahl der Teutschen besonderen Staaten

nutbegriffen sind , das Postwesen in ganz

Teurfchland nie in den nöthigen Zusammen¬

hang gekominen seyn würde , oder auch noch

darin erhalten werden könnte , wenn nicht

eine allgemeinere Anstalt , wie nur den Ta¬

uschen Posten geschehen , getroffen worden

wäre .

Ad XX . Die Eigenschaften einer wohl

eingerichteten Postanstalt sind von der Art ,

daß man nicht zu viel zu sagen , auch ohne je -

mands Beleidigung sagen zu können glaubt ,

daß dieselben bei einem angenommenen landes¬

herrlichen Postregal schwerlich , oder gar nicht

zu erwarten sind . Welche Unordnungen , wel¬

che Verwirrungen müßte es nicht geben bei ei¬

ner unter mehr dann hundert unabhängigen Di¬

rektionen stehenden Postanstalt ? Welches Post¬

amt würde für die richtige Uiberbringung der

der Post anvertrauten Briefe und Paquete haf¬

ten ? Würde eines für das andere Bürge ste¬

hen ? An welches hatte man sich zu wenden , wenn eine wichtige Briefschaft unterschlagen wor¬

den , oder in Verlust gerathen wäre ? Würde sich ein rcichsständisches Postamt von dem Post¬

amte eines andern Reichsstandes kontroliren lassen ? Würde nicht jeder Reichsstand bei Bestim¬

mung der Zeiten und Orte auf feine Gelegenheit , Nutzen , Vortheil sehen ? Ware es bei der so

unendlichen Verschiedenheit dieser Berücksichtigungen möglich , eine allgemeine , eine dauerhafte

Kombinazion , diese Seele des Postwesens , zu Stande zu bringen ? Würden nicht die Posten ,

anstatt den kürzesten Weg zu gehen , immer dahin geleitet werden , wo sie in jedem Lande sich am

längsten aufzuhalten hätten ? Welche Verzögerungen , aber auch welche Vertheurung der Brief¬

taxen müßte nicht daraus entstehen ? Wie sehr müßten noch diese Briestaxcn erhöhet werden ,

wenn sie jedem Reichsstande , besonders jenen , derer Gebiete von kleinerm Umfange sind , doch

nur wenigstens die Postveranstalt - und Unterhaltungskosten eintragen sollen ? Man geschweige !

andere Spekulazionen , die dabei vorgehen könnten , welche sich doch durch die nämlichen Grund¬

sätze , worauf man das landesherrliche Postregal bauen will , eben so gut als dieses vertheidigen

ließen . Alle diese Hindernisse , Nachtheile , Besorgnisse und Jnkonvenienzen fallen bey dem allge¬

meinen kaiserlichen ausschließlichen Postregal weg . Dieses stehet unter einer einzigen allgemeinen

Direkzion , und eben darum in der genauesten Verbindung und Kombinazion . Das General¬

postmeisteramt hat für alles , was der Post anvertrauet wird , zu haften . Alk untergeordnete

Postämter stehen unter einer gemeinsamen Kontrole . Der kürzeste Weg ist für das Generalpost¬

meisteramt , so wie für das Publikum , der vortheilhastesie . Die Kosten der minder erträglichen

Postämter werden aus den Einküisstcn der einträglichern bestritten , wodurch eine , bei jeder andern

Einrichtung unmögliche Vervielfältigung der Posten zur größten Bequemlichkeit und Erleichterung

des Publikums erhalten wird . Bei dem Reichsgeneralerbpostamte haben keine willkürliche Brief -

taxerhöhungen noch sonstige das Publikum drückende Spekulazionen Statt .
XXI . Die -

. f*i \ ^
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XXL Dieser Umstand kann allerdings
dazu benutzt werden , daß die Taxifchen Po¬
sten da , wo sie in mehrerer Reichestande
Ländern und Gebieten aus solchen oder an¬
deren Rücksichten einmal auf rechtsbeftan -
dige Art aufgenommen worden sind , auch
ferner ihren ungehinderten Fortgang behal¬
ten . Allein daß deswegen auch Reichsstan -
de , deren Lander auf 10 . 20 . zo . und mehr
Meilen hin sich erstrecken , und also mehre¬
rer Stationen in ihren : eignen Umfange fä¬
hig sind , keine andere als Taxifche Posten
in ihren Lander !» haben dürften , laßt sich
aus jenen » Unrstande nicht schließen , da
nach dem , was sowohl von der Teutschen
Reichsverfassung überhaupt als von der
Zeit und Art der Entstehung des Teutschen
Postwesens oben ausgeführt worden , kei¬
nen » Reichssta >»de vermöge feiner Landes¬
hoheit verwehrt werden konnte , Posten in
seinem Lande zu errichten , noch auch einein
Reichsstande zugen »uthec werden durfte ,
Taxische Posten wider seinen willen sich
aufdrürgen zu lassen .

Ad XXI . Der Unterscheid , den Herr
Pütter dahier zwischen kleinern Reichsländern ,
und solchen , welche » o . 20 . 30 . oder mehrere
Meilen im Umfange haben , geltend machen
will , kann auf die Frage von Rechtsbestand ,
oder Unbestand des landesherrlichen Postregals
keinen Einfluß haben . Nach unsern deutschen
Reichsgesetzen hat derjenige Reichsstand , dessen
Land sich nur auf eine , oder auch nur auf eine

, halbe Meile erstrecket , die nämlichen landes¬
herrlichen Hoheitsrechte , die derjenige genießt ,
dessen Land von einem weit größern Umfange
ist . Daß bei größern Reichslandern , vorzüg¬
lich bei Gränzendem landesherrliche Posten
weniger Jnkonvenienzen haben , daß einige für
die nothwendige Allgemeinheit des kaiserlichen
Posiregals streitende politische Gründe weg¬
fallen , kann man zugeben . Allein es ist da¬
hier von Bon - oder Inkonvenienz nicht die
Frage ; sondern von dem : Ob die Reichssian -
de vermöge der Landeshoheit berechtiget seyen ,
eigene Posten in ihren Ländern anzulegen , oder
nicht ? Sind sie es nicht , so ist an dem , ob
sich ihre Länder auf » . io . 20 . oder So . Meilen
erstrecken , wenig gelegen , weil die physische

Größe des Landes einem Reichsstande keine mehrere Hoheitsrechte geben kann , als unter der Lan¬
deshoheit begriffen sind w ) .

ut ) S . Pükters Eiern , jur , pubi . gern . L . IV . Cap . I . § . 276 . Edit . IV . 1766 .

XXII . Daß der allgemeine postcurs da¬
durch gehemmt oder unterbrochen rverde,
ist darmn auch nicht zu besorge »». De »»n so
gut das Haus Taxis mit Li »»richrung seiner
Posten an dei » Gränzen des Reichs auf die
benachbarten Machte der vereinigten Nie¬
derlande, der Rrone Frankreich , der Schweiz

u .

Ad XXII . Gegen die gleich oben bloß be¬
rührten politischen Betrachtungen beweiset auch
gar nichts , daß die Reichsstände mit Einrich¬
tung ihrer Posten an den Gränzen auf ihre be¬
nachbarten Reichsstände und auf fremdeMäch -
te eben so gut Rücksicht nehmen , und auf ge¬
wisse Konvenzionen bedacht seyn müßen und

kön -



( * 20 )

u . 5 w . Rücksicht nehinen und deshalb al¬

lenfalls auf gewisse Lonvenrionen bedacht

seyn inüssen ; eben so gut hat auch das von

Reichsftänden in ähnlichen Verhältnissen

gegen andere Machte , an deren Länder die

ihrigen gränzen , geschehen können ; und

auf gleiche Art hat es auch keine Schwie¬

rigkeit gehabt , daß mehrere benachbarte

Reichsstände wegen Zufammentreffung ih¬

rer Territorialposten gewisse Ucbereinkunft

getroffen , oder auch zu ähnlichen Verträ¬

gen mir dein -Haufe Taxis auf gegenseitige

billige Bedingungen die Hände geboren ha¬

ben .

können , als das taxische Hans ; daß selbst ei¬

nige Reichsstände wegen Zufammentreffung ih¬

rer Posten mit den benachbarten gewisse Uiber -

einkünfte Mrklich getroffen haben . Aus die¬

sem allem folget nur , daß in einem oder an¬

dern Falle , eine oder die andere der obange -

führten Jnkonvenzionen wegfallen könne , we¬

nigstens so lange wegfallen könne , als das

Gystein der landesherrlichen Posten nur von

einein oder andern Reichsstände angenom -

men wird . Ob unter der Landeshoheit die

Postbefugniß begriffen sey , läßt sich daher nicht

entscheiden . Nie war es die Absicht , solche

politische Betrachtungen zur Begründung des

ausschließlichen kaiserlichen Postregals , oder

der Lehengercchtsame des Gcneralerbpostmeisteramtes anzuführen ; sondern nur diese : Damit die

Stande des deutschen Reichs nicht durch Scheingründe geblendet , damit sie überzeugt würden ,

mit wie vieler Gefahr und Nachtheil für ihre eigenen Länder , für sie selbst , für Handel und

Wandel im ganzen deutschen Reiche die gegenseitigen Grundsätze verknüpft seyen ; damit sie über¬

zeugt würden , daß jeder Eingriff in das kaiserliche Reichspostregal nicht nur eine Verletzung der

kaiserlichen Regalien , nicht nur eine Ungerechtigkeit gegen das fürstlich tarische Haus , sondern

auch eine dem ganzen deutschen Staate gefährliche und nachtheilige Unternehmung sey ; damit sie

endlich überzeugt würden , wie doppelt rühmlich sie daran thun , wenn sie sich mit allen Kräften

bestreben , solche Eingriffe zu verhindern , oder abzustellen . Man kann es übrigens ihrer erlauch¬

ten Einsicht selbst überlassen , mehrere ähnliche Betrachtungen zu machen , man hat das Zutrauen

zu ihrer weltbekannten , auch in Bezug auf das Postwefen so oft erprobten Gerechtigkeits - und

Vaterlandsliebe , daß sie bei jeder dem kaiserlichen Reichspostregal , und dem Generalpostmeister -

amte bevorstehenden Gefahr , und daraus für das deutsche Vaterland unvermeidlich entstehenden

Nachtheilen nicht gleichgiltig zu sehen , sondern die gute Sache mit ihrem ganzen Ansehen nach "

drueksamst unterstützen werden .

XXIII . So hac das publicum auch

über diese Einrichtung der Teutschen Posten

bisher nicht zu klagen gehabt . Vielinehr

steht sehr dahin , ob es nicht guten Grund

habe , was Thurbrandenburg schon in vo -

ri -

Ad ' XXIII . Das Haus Taris hat bereits

durch mehr dann zweiJahrhunderte weder Mü¬

he noch Kosten gespart , das seiner Obsorge an¬

vertraute Postwesen zur größten Bequemlich¬

keit für Handel und Wandel , zur leichtesten

Fort -
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rigen Zeiten geäusserc Hat / daß selbst die
Tauschen Posten durch die Terricorialpo -
sten zu einer gewissen Nacheiferung ge¬
bracht seyen c ) , und ob also im Ganzen das
poftwestn in Teutschland auf den Fuß / wie
es jetzt ist / gekommen seyn würde , wenn
es durchgängig nur ein Taxisches Monopol
geblieben wäre . Gesetzt auch / daß das
Haus Taris für Teutschland im Ganzen
noch so patriotisch gedacht hatte / um ge¬
wisse Hauptrouten von einer Gränze des
Reichs zur andern in einer gewissen Ord¬
nung zu erhalten ; so würden doch einzelne
Lander vielleicht desto weniger Rücksicht da¬
von zu erwarten gehabt haben ; anstatt daß
bey der jetzigen Einrichtung Teutschland
weder im Ganzen , noch in seinen einzel¬
nen Bestandtheilen zu kurz kommt , wie
aber überhaupt auch das / was einzelne
Theile leiden / für das Ganze nicht gleich¬
gültig seyn kann ; so ist insonderheit die
Teutsche Reichsverfassung dmchaus jo be¬
schaffen / daß demjenigen , was Deutschland
nur als ein Reich betrachtet im Ganzen an¬
betrifft , über die Wohlfahrt der besonde¬
ren Staaten / worin das Teufche Reich ver¬
theilet ist , gewiß das Uebergewicht nicht
beygeleget werden kann »

<0 Oben S . 66 . ( in dieser Auflage S . 90 . )

Fortbringung der öffentlichen und Privatkorre -
spondenz einzurichten / zu erhalten , zu verbessern .
Durch eine lange Erfahrung belehrt hat es die¬
se weit ausgedehnte Anstalt in solche Ordnung
gebracht , daß seine Postanstalten nicht nur mit
jenen aller auswärtigen Staaten wetteifern ,
sondern auch den Vorzug unstreitig behaupten »
Es kann sich mit Zuversicht auf das Zeugniß
des ganzen Wahrheitliebenden deutschen Publi¬
kums berufen , ob es im allgemeinen über die
Billigkeit des Posttarifs , über Richtigkeit und
Geschwindigkeit der Bestellung , oder über sonst
etwas mit Grunde zu klagen habe ? Einzelne ,
bei allen menschlichenEinrichtungen unvermeid¬
liche Mangel , Gebrechen , Mißbrauche , wel¬
che doch von den Feinden des Postgeneralats
nur im allgemeinen ausgeschrien x) , nicht be¬
wiesen , immer übertrieben werden , kommen
bei einer so gemeinnützigen , nur nach dem Fuße ,
wie sie bisher bestanden ist , gemeinnützigen
Anstalt um so weniger in Betracht , da diesel¬
ben bei jeder andern Einrichtung des Postwe¬
sens nicht nur in weit größerer Anzahl unver¬
meidlich vorkommen müßten, sondern auch weit
schwerer gehoben werden könnten . Dem übri¬
gen , was Herr Pütter dahier einstreuet , als
wenn die Reichsposten durch die nachherigen
Territorialposien zu einer Art von Nacheife¬
rn ng gebracht worden , und sehr zu zweifeln
sey , ob sie in Ermanglung einiges Territoriab-

postwesens in Deutschland auf den itzigen Fuß gekommen seyn würden , halt man nebst der be¬
reits angeführten in der Beilage Mo XXXIV. enthaltenen Aeusserung des Herzogs August von
Braunschweig - Wolfenbüttel , das Zeugniß eines zu seiner Zeit berühmten , nach Herrn Pütters
Versicherung Wahrheit liebenden y ) Mannes , des köiügl . preussischen geheimen und Konsisto -
rialraths Gundlmg entgegen , dem doch auch jene Territorialposien , von welchen Herr Pütter
dahier spricht , bekannt gewesen seyn müßen » Diesem , » » erachtet er die Territorialposien verthei -

Q digte .
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digte , nöthigte dennoch die Wahrheit das unwillkürliche Geständniß ab : ■„ Soviel aber ist doch
„ gewiß / daß die kaiserlichen Posten die besten sind , und am schnellesten gehen “ z ) . Man
will sich in die Untersuchung dessen , womit Herr Pücter diesen seinen lehren § . schließt , nicht
einlassen . Genug , daß es nach dem Obigen , in Bezug auf das Reichspostwescn , von keiner
Bedeutung mehr seyn kann .

x) Zum Beweise dienet eine im Jahre 1789 herausgckommene kaum Rennens würdige anonymische Brs -
schüre : Uider die Mißbräuche des kaiserlichen Reichspostwesens .

y ) S . pntters Litterat , des t . Staatsrechts , Th . I . S . 333 - § . * 78 .
z ) S . Hie . Hier . Gundlings Diskurs über die Wahlkapit . Carls VI . S . 1424 .

II .

Erörterung der Rechtsfragen , die über Anlegung reichsftandischer .
Posten in anderer Reichsftände Ländern und Gebieten

entstehen können .

I . II . Ausser seinem eignen Lande kann freylich kein Reichsstand in einem andern Lande oder Gebiete
« us eigner Macht Posten anlegen ; — III . wohl aber mit dessen gutem Willen ; — IV . es sey nun in Kraft
einer unwicderruflichen und ausschließlichen Staatsdienstbarkeit , oder auf eine gewisse bedingte Art , oder
auch nur als ein Precarium . — V . Dawider können alsdann weder kaiserliche Befehle , noch Toxische Kla¬
gen statt finden ; — VI . auch alsdann nicht , wenn gleich , wie in verschiedenen Reichsstädten der Fall ist ,
auch schon Toxische Posten an einem Orte vorhanden sind ; — VII . worgus ebenfalls nach der bisherigen
Erfahrung für das Publikum bisher kein Nachtheil erwachsen ist .

I .

ur noch eine wichtige rechtliche Erör¬
terung bleibt übrig : wie / wenn ein

Reichestaud in eines andern Reichsstandes
Gebiete Posten anlegen will ? — wie , wenn
ein größeres Land durch einen kleineren
Strich Landes , der unter eines andern
Reichsstandes Landeshoheit steht / durch¬
kreuzet wird / und gerade in diesem kleinern
Striche Landes ein bequemer Ort zur Post¬
station für eine durchgehende Territorial -

post

Ad I .
a nach den bisher aufgestellten unumstöß¬

lichen Grundsätzen die Reichsstände nicht
befugt sind / vermöge ihrer Landeshoheit eigene
Territorialposten anzulegen / so fällt die in die¬
sem Hauptstücke vom Hrn . Püttcr angestellte
Untersuchung der Rechtsfragen über die Anle¬
gung reichsständischer Posten in anderer Reichs¬
stände Ländern und Gebieten , im allgemeinen
von sclbstcn weg . Höchstens kann sie Statt
habetl in Rücksicht derjenigen Reichsstände /

mU
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post wäre ? - oder wie / wenn ein Reichs - welche Posten rechtmäßig hergebracht ha -
stand , der feine Territorialposten im Gau - bert >
ge hat / dieselbe durch eine Reichsstadt oder
durch das Gebier eines andern Reichsstandes , der selbst keine Mastanstalt hat , fortzufüh¬
ren , und dadurch mir anderen größeren Posten zur allgemeineren Bequemlichkeit in Ver¬
bindung zu seyen wünschte ?

II . Daß in solchen Fallen kein Reichs¬
stand dem andern wider dessen Willen feine
Posten aufdringen könne , ergibt sich von
selbst . Hier würde der kleinste Reichsstand
gegen den größten mir Recht auf feine gleich¬
mäßige reichsstandifche Freyheit sich beru¬
fen , und auf sichern Schutz der oberstrich -
cerlichen Gewalt von Seiten der höchsten
Reichsgerichte rechnen können . Solche An¬
maßungen wird sich aber auch nicht leicht
ein Reichsftand gegen den andern zu Schul¬
den kommen lassen .

III . Allein gefetzt , die Umstände sind
nicht darnach , daß in der Reichsstadt oder
in dem kleineren Gebiete eures andern
Reichsstandes füglich eigne Posten ange¬
legt werden können , und gefetzt also , die
Reichsstadt oder der andere Besitzer des klei¬
neren Gebietes finden nichts dabey zu erin¬
nern , - finden wohl gar ihren Vortheil
dabey , — wenn ein benachbarter Reichs¬
stand , der ohnedem schon ein größeres Post¬
wesen in Ordnung hat , auch daselbst eine
Post anlegen will ; wird es dann nicht mit
gutem willen jener Reichsstadt oder jenes

an -

Ad II . Ausgemacht ist es , daß ein sol¬
cher zur Anlegung eigener Posten besonders
berechtigter Reichsstand in dem Lande ei¬
nes andern wider dessen Willen keine Posten
anlegen , diesem seine Posten nicht aufdringen
könne . Man wird aber dahier veranläßet ,
den Herrn Pütter zu fragen : Wie wäre es ,
wenn man nach seinen Grundsätzen das Terri -
torialpostwesen , worüber die kaiserlichen Reichs --
postcn nothwendig zu Grunde gehen müßten ,
annähme , und ein Reichsstand , dessen Land
die Länder anderer Reichsstände durchkreuzte ,
weder eigene Posten anlegen wollte , oder könn¬
te , noch auch den Posten anderer Reichöstände
den Durchgang verstattete ?

Ad III . und IV . Man nehme aber an,
ein Reichsstand wollte einem andern mit dem
Postrechte besonders begabten Reichsstande den
Durchzug seiner Posten , die Anlegung derPosr -
stazionen erlauben , er hätte dagegen nichts zu
erinnern ; s» wäre er dennoch , nachdem ein¬
mal obgezKgter Maaßen das Postwcsen im
deutschen Reiche überhaupt ein ausschließliches
kaiserliches Regal , nachdem das Fürstlich - Ta¬
usche Haus mit dem Generalpostmeisteramte
für das ganze deutsche Reich belehnt worden ist ,
nicht mehr berechtiget , solches zu gestatte « .
Haben gleich Reichsstände öfters Geleit -

Q 2 Schutz -
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andern Reichsftandes geschehen können ? -
Ich wüßte in der That kaun ; einen Zwei -
felsgrundzu ersinnen , der nur einen Schein
zuwege bringen könnte , diese Frage anders
als bejahend zu beantworten . Haben wir
dock) unzehliche ähnliche Beyspiele , daß ein
Reichsstand dein andern in seinem Lande
Werbung gestattet , oder daß ein Reichs ,
stand in des andern Lande Zoll , Geleit ,
Rechte ausüben kann d) ; warum sollte nicht1

Schuh - Besatzungs - oder andere ähnliche Rech¬
te in den Ländern anderer Reichsstande auszu ,
üben , so sind dieses lauter solche Rechte , wel¬
che der verstattende selbst hat , und durch
derer Verstattung den Rechten eines drit¬
ten nicht zu nahe getreten wird , welches
beim Postwesen der Fall nicht ist .

>ec auch Besatzung und andere dergleichen
1 das auch mit der Post der Fall seyn können ?

d ) Oder wie in der Malerischen Anmerkung ( oben S . 21 . ( in dieser 3 ! uff . S . 27 >) Not . y . ) die Vet )
glcichung in Ansehung der Schiffahrt sehr richtig gemacht ist .

IV . Freylich hat derjenige Reichsstand , dem die Aufnahme anderer Territorialpofteu
zugemnthet wird , es in seiner Gewalt , es zu gestatten oder zu versagen , und in jenemFalle
hangt es wiederum nur von seinem Gutfinden ab , ob er nur bittweise bis auf weitere
Verfügung oder auf beständig und unwiederruflich feine Einwilligung geben , oder was er
auch etwa für Bedingungen dabey verabreden will . Hat aber einmal ein Reichsftand
durch einen Vertrag oder auf andere rechtsbestandige Art das Recht , auf solche Art in
eines andern Reichsftandes Lande oder Gebiete Posten anzulegen , erhalten ; so kann ihm
das , wie jedes anderes wohlerworbenes Recht uninöglich widersprochen oder entzogen
werden ; so wenig eben das M vorgedachten ähnlichen Fallen von Besatzung , Zoll , Geleit
u . d . gl . geschehen kann .

V . Wider diese in der Freyheit eines
jeden Reichsftandes beruhenden Grundsätze
können also unmöglich kaiserliche Befehle
oder Erkenntnisse starr finden , um darinn
Fiel und Maaß zu setzen , was ein Reichs¬
ftand in des andern Gebiete mit dessen gu¬
tem Willen oder aus wohl erworbenem
Rechte thut . Folglich ist das von je her
mit der Teutschen Reichsverfassung und
reichestandischen Freyheit unvereinbar ge¬
wesen , wenn das Haus Taris um kaiser¬
liche Befehle von der Art hat bitten wol¬

len ,

Ad V . und VI . Hatte man von Seite des
ganzen Reichs die Wahrheit dieser Grundsätze
nicht eingesehen , hätte man im Gegentheile den
Reichssiänden jene Freiheit und Willkür in die¬
sem Stücke eingeräumt , welche Herr Pütter
behauptet , wie hätte sich dann wohl das kur¬
fürstliche Kollegium , wie hätte sich das ganze
Reich des taxischen Hauses so nachdrucksam
gegen die österreichische Post annehmen können ,
da sich doch nicht jene Reichsstande , durch
derer Lander diese Post gieng , sondern bloß
das raxischeHaus mitBerufung auf die kai -

fer-
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Jen , daß Z . B . einer Reichsstadt verboten
werden möchte , den postanstalren eines
andern Reichsstandes in ihren Ringmau¬
ern Play zu geben . Nichts anders konnte
dabey zum Grunde gelegt werden , als die
Behauptung , daß dem Generalpostmeister
im ganzen Teutschen Reiche und allen des¬
sen Gebieten ganz alleine , mit Ausschlies¬
sung eines jeden andern , gebühre Posten
anzulegen . Aber wie wenig ein solches
ausschließliches Recht und gleichsam zunfc -
maßiges ius prohibendi demselben jemals bey¬
gelegt oder zugestanden sey , brauche id)
hier nicht erst auf obigen Ausführungen zu
wiederholen , Haben doch selbst Taxische
Posten zu ihrer Aufnahme sowohl in Reichs¬
städten als anderen reichsstandifchen Lan¬
dern und Gebieten ursprünglich keinen an¬
deren Rechtsgrund für sich anführen kön¬
nen , als daß ein jeder Reichsftand um
seine gutwillige Einwilligung dazu hak er¬
sucht werden müssen , wie es auch würk-
lich geschehen ist . So gut das aber hat
geschehen können , um den Taxischen Po¬
sten in Reichsstädten und anderen reichs -
ftandifchen Landern festen Fuß zu verschaf¬
fen ; eben so gut hat das auch anderen
Territorialpoften widerfahren können .

VI . Selbst alsdann , wenn eine Reichs¬
stadt auch schon Taxische Posten aufgenom¬
men hat , ohne sich ausdrücklich verbind¬
lich zu machen , denselben ein ganz aus¬
schließliches unwiederrufliches Recht zu ge¬
statten , und also tu Zukunft nie einer an-
derit postanstalc daneben Platz zu geben ,

kann

serliche Belehnung dagegen beschwerte ? Wie'
hatte das kurfürstliche Kollegium eben diese kai¬
serliche Belehnung für den Neichsgeneralerb -
postmeister damals zum Grunde seines juris
queeßti per totum imperium anführen können ?
Mußte bei dieser so thätigen Verwendung vom
ganzen Reiche nicht die Befugniß des Reichs -
generalerbpostmeisters , im ganzen Reiche und
allen dessen Gebieten mit Ausschließung eines
jeden andern Posten anzulegen vorausgesetzt ,
mußte nicht zum Grunde gelegt werden , daß
unerachtet ein Reichsstand gegen Anlegung ei¬
ner fremdeit Territorialpost nichts zu erinnern
fande , dennoch er dieselbe zuzulassen nicht be¬
rechtiget sey ? Ward nicht so gar durch das
Gutachten des kurfürstlichen Kollegiums imZ .
1640 . dem Reichsgeneralerbpostmeister selbst
die Befugniß abgesprochen , zur Anlegung ei¬
ner solchen landesherrlichen Post in dem Lan¬
de eines andern seine Einwilligung zu geben ?
Mußte Hiebei nicht vorausgesetzt werden , daß
die Post im ganzen deutschen Reiche ein kaiser¬
liches ausschließliches Regal sey ? Wie unschick¬
lich würde ohne diese Voraussetzung -die dama¬
lige Vorstellung der Kurfürsten gewesen seyn :
daß durch den von dem Grafen von Taxis
ausgestellten Revers dem heil . rönr . Reiche
an seinen : Regal nichts prajudicirt oder be¬
geben werden könne rc . ? Es ist demnach
nicht nur kein Reichgstand befugt eine andere
als die kaiserliche Reichspost in seinem Lande
aufzunehmen , sondern eine solche Postanlegung
wird nicht einmal durch die Einwilligung des
kais. Reichsgeneralerbpostmeisters gerechtfertiget .
Hieraus widerlegt sich abermal , wenn es doch
noch einer weitem Widerlegung bedürfte , das

£>. 3 püt -
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kann der Reichsgeneralpost , neister kein Recht

behaupten / einer Reichsstadt die -Hände zu

binden , daß sie auch nicht anderen Posten

eben so gut wiedenTaxischen in ihren Ring¬

mauern Play geben sollte . Denn ein ganz

anders ist es / jemanden ein Recht einzurau -

men / ein ganz anders , es ihn : ausschließ¬

lich zu geben / unr keinem andern auch eine

püttersche Gesage : daß die von ihm so betitelten

tauschen Posten zu ihrer Aufnahme in den

Reichsstädten und andern reichsständischen Lan¬

dern und Gebieten keinen andern Rechtsgrund

für sich anführen können , als die gutwillige

Aufnahme eines jeden Reichgstandes . Daher

dann auch die aus diesem Jrrsahe von Herrn

Pütter gezogene Folge von selbsten wegfällt .

ähnliche Bewilligung geben zu können .

Oder wenn ich z . B . in meinem Forste jemanden zu jagen erlaube , sollten mir darum die

Hände gebunden seyn , nicht auch andern noch eben diese Erlaubniß ertheilen zu können ?

VII . Die Erfahrung zeigt auch nicht

nur , daß auf solche Art in manchen Reichs¬

städten , wie zu Hamburg , Bremen , Frank¬

furt , Wetzlar , nebst der Taxifchen Post

würklich noch mehr andere Terricorialpo -

sten von Lhurbraunschweig , Holstein , Hes¬

sen u . s . w . vorhanden sind ; sondern man

kann sich auch darin auf die Erfahrung an

solchen Orten berufen , ob das publicum

bisher darunter gelitten habe , und ob nicht

vielmehr auch dadurch eine gewisse im Gan¬

zen vortheilhafce Aenmlarion bewirket wor¬

den sey ?

Ad VII . Daß es wirklich an mehrern Or¬

ten besonders in Reichsstädten Territorialpo -

sien anderer Reichsstände gebe , steht diesen

Grundsätzen nicht im Wege . Vielmehr muß

nach diesen Grundsätzen die Gerecht - oder Un¬

gerechtigkeit jener Posten beurtheilet werden .

Erfahrung zeiget nur , was wirklich geschehe ,

nicht was kraft Rechtens geschehen solle , oder

könne . Wollte man aus bloßen Thathandlun¬

gen Rechtsfolgen ziehen , so würde sich jede Un¬

gerechtigkeit rechtfertigen lassen . Die Gesin¬

nungen des Publikums an denjenigen Orten ,

wo reichsständijche Nebenposten sind , zu un¬

tersuchen , möchte erst dann nothwendig seyn ,

wenn die Behauptung , daß die durch solche reichsständische Nebenposten erregte Aemulazion erst

eine bessere Einrichtung der kaiserlichen Posten veranlasset habe , Wahrheit , nicht Verlaumdung

wäre . '
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nr .
Genauere richtige Leftimmung - es rechtlichen Verhältnisses zwischen Tari -

schen Reichspoften und reichsftändischen Territorialpoften überhaupt .

I . Tausche Reichsposten können zu den reichsstandischen Territorialposten in verschiedenen rechtlichen
Verhältnissen stehen , nachdem sie von einem Reichsstande aufgenommen sind , — II . entweder A ) ganz um
wiedcrruflich und 1 ) völlig ausschließlich ; — III . oder 2 ) nicht ausschließlich , so daß daneben a ) auch noch
Posten von anderen Reichsständen aufgenommen ; — IV . und b ) noch vielmehr eigne Territorialposten da «
neben angelegt werden können . - V . In jedem Falle ist 3 ) nach Beschaffenheit der Aufnahme dieselbe a )
nur buchstäblich zu verstehen , und nicht auszudehnen ; - VI . noch anders , als wie sie hergebracht ist , zu ge¬
statten ; — VII . auch b ) mit Beobachtung aller ausbehaltenen Bedingungen , und ohne Eingriffe in die
rcichsstandische Gerichtbarkeit oder andere Hoheitsrechte . — VIII . Ganz anders verhält sichs B ) wenn To¬
xische Posten nur bittweise bis auf weitere Verordnung aufgenommen sind . — IX . Denn da kann 1 ) das
Precarium zu jeder Zeit aufgehoben und aufgekündiget werden . — X . Falls auch die Aufkündigung Wider¬
spruch findet , tritt a ) wenn ein Gut als Precarium hingegeben ist , das interdictam de precario ein . — XI .
Ist aber b ) von keinem Gute , sondern nur von einem willkuchrlich gestatteten Genusse eines Rechts die Rede ,
so kann der Eigenthümer selbst dagegen die nöthigen Vorkehrungen treffen . — XII . So kann nach solchen
Grundsätzen 2 ) auch Toxischen Postbedicuten ihre Postamtsverrichtung , wo sie ihnen nur bis auf weitere Ver ,
orduung gestattet ist , aufgekündiget und untersaget werden ; — XIII . wowider auch die kaiserliche Wahlka¬
pitulation nicht im Wege stehet .

I .

S ur Bestimmung des wahren Verhält¬nisses der Taxischen Reichsposten zu
den reichsstandischen Territorialposten erge¬
ben sich nach der verschiedenen Art , wie je¬
ne in reichsstandischen Landern und Gebie¬
ten vorhanden und hergebracht seyn kön¬
nen , aus dem , was bisher vorgekommen
ist , und aus der . Natur der Sache , noch
folgende genauer aus einander zu setzende
Rechcsfatze .

II . Tarische Posten können i ) in ei¬
nem reichsstandischen Lande oder Gebiete
dergestalt vorhanden und hergebracht seyn ,
daß der Reichssrand sich verbindlich ge¬

macht

Ad I . bis X .
§Ulle die Sätze , welche Herr Pütter in die -
vi fern Hauptstücke aufstellet , widerlegen
wollen , hieß blos dasjenige wiederholen , was
bisher zur Genüge ausgeführt worden ist , wo¬
mit man dem Leser nicht lästig fallen will .
Welcher Anfänger in der Rechtsgelehrtheit wird
wohl in unfern Zeiten die kaiserlichen Rechte
und Regalien in den deutschen Reichsländern
nach den Grundsätzen des römischen Rechtes
d6 servitutibus und precario & c . beurtheilen ?

Man verlacht billig heut zu Tage die Juristen
des mittlern Zeitalters , die bei den aus dem
deutschen Staatsrechte aufgeworfenen Fragen
ihre Beweisgründe aus dem Justinianifchen

Ge -
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macht hat , ihnen ihren Sitz auf beständig
unwiederrustich einräumen , und auch in Zu¬
kunft weder andereposten aufzunehmen , noch
eigene postanstalren für sich zu machen .
Alsdann hat der Reichsgeneralpostmeister
in folchen Landern oder an solchen Orten
ein völlig ausschließliches Recht ; — nicht
vermöge einer allgemeinen ausschließlichen
Reichsregalirat des ganzen Postwesens ;
sondern in Rraft einer wahren Staacs -
dienstbarkeit , die an jedem Orte eine be¬
sondere Art rechtmäßiger Erwerbung eines
solchen Rechtes voraussetzt , und sowohl
nach gemeinen Rechten als vermöge der Na¬
tur der Sache immer eingeschränkt zu ver¬
stehen ist , wie es die Vertrage oder andere
rechtmäßige Erwerbungsgründe , worauf
dergleichen Dienstbarkeiren beruhen können ,
buchstäblich mit sich bringen ; ohne daß hier
jemals eine ausdehnende Erklärung , oder
eine Folgerung von einem Falle auf den an¬
dern Starr findet »

IIL Es können aber auch 2 ) Taxisthe
Posten irgendwo auf beständig und unwie -
dsrruflich gestattet seyn , ohne daß deswe¬
gen ein ganz ausschließliches Recht damit
verbunden ist . Es gilt also , wie ich oben
schon bemerkt habe , keinesweges die Folget
Eine Reichsstadt hat Taxifche Posten auf¬
genommen ; folglich darf sie keine andere
mehr daneben aufnehmen . Auch in ande¬
ren reichsstandischsn Landern kann eben der
Fall eintreten . Lhurmaiirz konnte zu Du -
derstadr kaiserliche Post aufnehmen , und
doch auch daneben noch eine preussische Post
daselbst gestatten . IV .

Gesetzbuchs , oder aus Gratians Sammlung

herholten . Und doch können diese durch die

Sitte der damaligen Zeit entschuldiget werden . i

Was will aber ein Rechtsgelehrter zu Ende des

XVIMn Jahrhunderts , ein Lehrer des deut¬

schen Staatsrechts an der hohen Schule zu

Göttingen , was will ein Pütter zu seiner Ent¬

schuldigung anführen ? Ein Pütter , der sich so

oft über diese Beweismittel lüstig gemacht , der

noch in der nämlichen Schrift das Lächerliche

solcher Beweise seinen Gegnern gezeiget hat »

Freillch spricht er überall nur von taxischen Po¬

sten , er sucht gar sorgfältig unter dieser Benen¬

nung das Ungereimte seiner Beweise zu verber¬

gen , will durch den von den Territorialposten

der Reichssiände in anderer Reichssiävde Län¬

dern ganz unbemerkt auf die taxischen Posten

gemachten Uibergang seine Leser hinter das Licht j»

führen . Allein alles dieses blendet denjenigen

nicht , welcher weiß ( und wer soll dieses nicht

wissen ? ) daß die von Herrn Pütter sogcnann - j

ken taxischen Posten , kaiserliche Posten sind ,

daß diese Posten zwar von dem taxischen Hau¬

st , welches mit dem Generalerbpostmeisteram -

te im Reiche vor mehr dann anderthalbhundert

Jahren belehnt worden ist , aber im Namen

kaiserlicher Majestät , welcher das Postregal

ausschließlich zusteht , in den Reichsländern an¬

gelegt werden . Wer ums Himmels willen !

wird dem Regenten eines auch noch so einge¬

schränkten Staates , da er sich nach obliegen¬

den heiligsten Pflichten Seiner Majestatsrech -

te gebrauchet , da er zum allgemeinen Besten

auf eine so unverkennbare Art mit Mühe und

Kosten Anstalten trifft , dieselbe verbessert , ver -

vollkommet , dieselben ihrer anerkannten Ge¬

mein -
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meimiützigkett wegen auf Gutachten , auf An¬
suchen der Reichsstände schützet , handhabet,
befördert und ausbreitet , die Lehren des Pri¬
vatrechtes cle servitutibus und precario entge¬
gen zu halten nicht erröthen ? Doch man wür¬
de die Gedult der Leser mißbrauchen , wenn
man sich dahier mit Herr Pütter weitlauftiZer
abgeben wollte .

IV . Vielweniger folgt z ) aus einer un¬
widerruflichen Aufnahme Taxischer Posten
ein ausschließliches Recht in d e m Verstände ,
daß derjenige , der sie aufgenommen hat ,
nicht auch das Recht behalte , in seinem Lan¬
de eigene Terricorialpoften daneben anzule¬
gen . (Oder sollte mir irgend einer Dienst -
barkeic z . B . des Durchganges , der
Durchfahrt u . d . gl . der Eigenthümer
durch deren Gestaltung das Recht verlieren , selbst da zu gehen , zu fahren u . s. w . ,
wo er es einem andern gestattet hat ? wenn eine Dienstbarkeic von der Art selbst
mir Ausschließung des Ligenthümers statt finden soll , so muß dieser seines Rechts
sich ausdrücklich begeben haben ; sonst kann offenbar keine Dienftbarkeit jemanden ein so ! »
ches ausschließliches Recht verschaffen , das der Eigenthümer nicht ferner nebst jenein aus¬
üben könnte , wer in seiner Forst einem andern das Recht der Jagd auf beständig ver¬
stattet , verliert dadurch das Recht nicht , in eben der Forst auch selbst noch zu jagen ,
wenn er sich dieses Rechts nicht ausdrücklich begeben , und den » andern eine privative ganz
ausschließlich allein auszuübende Jagd gestattet hat . Dergleichen Begebungen eigener
Rechte sind aber nie zu vermuthen , erfordern also ausdrücklich verbindliche Erklärungen .
Also kann auch in einem Lande , wo Taxische Posten auf beständig und unwiderruflich
aufgenonnnen sind , der Landesherr noch eigene Territorialposten daneben anlegen , sofern
er sich dieses Rechts nicht ausdrücklich begeben hat .

V . Ferner bringt 4 ) die Rechtsregel : daß alle Dienstbarkeicen buchstäblich zu verge¬
hen , und nicht von einen : Falle auf den andern auszudehnen sind , schon von selbst nrit
sich ,: daß eine Taxische postgerechtigkeir , wo sie auch in Rraft einer beständigen Dienstbar -
keit gegründet ist , dennoch nicht weiter ausgedehnet werden kann , als es den : Buchstabeir
des Vertrages oder der Concession gemäß ist , wodurch sie festen Fuß in einem Lande er¬
halten hat . Ist also nur eine reitende Taxische Post gestattet worden ; so kann deswegen
doch nicht begehret werden , auch eine fahrende Post airzulegen ; sondern darin behalt dann
doch ein jeder Reichsstand freye -Hände , ob er selbst fahrende Posten anlegen , oder wem
er es sonst in seinem Lande gestatten will . Wie die kaiserliche wahlcapiculation die Ta¬
uschen Posten nur da für bekannt annimmt , wo sie vorhanden und hergebracht sind ; so
versteht sichs auch , daß sie nur in so fern , als sie vorhanden und rechtmäßig hergebracht
sind , ihren Rechtsbestand haben können .
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Daraus folgt ferner 5 ) daß auch in der Art und Weife , wie die Taxifche postge -

rechtigkeit ausgeübt wird , kein Reichsftand fchuldig ist , in feinem Lande Neuerungen zu

gestatten . So folgte aus der Durchführung der ordentlichen reitenden Post , die wie ge¬

wöhnlich einem Postknechte mir dem Felleisen von Braunfchweig aus über Zelle nach Ham¬

burg gestartet war , auf keine Weife auch das Recht eine solche Neuerung damit anzufan¬

gen , daß jedesmal ein dazu bestellter Taxifcher Postconducceur den Postknecht mit dem

Felleisen begleiten sollte . Zu einer solchen Neuerung wäre erst eine eigene neue landesherr¬

liche Bewilligung erforderlich gewesen . Ohne dieselbe kaun kein Reichsftand für schuldig

erklärt werden , dergleichen Neuerungen auch in der Art und Weise , wie das Postrecht aus¬

geübet wird , in seinem Lande geschehen zu lassen .

VII . Eben so ist 6 ) ein jeder Reichsftand berechtiget , auch darauf zu halten , daß da ,

wo Taxifche Posten vorhanden und hergebracht sind , die Bedingungen , unter welchen sie

aufgenommen worden , nicht überschritten werden , und daß auch sonst in die reichsstandi -

fche Gerichtbarkeit oder andere Hoheitsrechte keine Eingriffe geschehen .

VIII . Alles das gewinnt endlich 7 ) noch eine ganz andere Gestalt , wenn ein Reichs¬

stand in seinem Lande Taxifche Posten nicht für beständig und unwiederruflich , sondern

nur bittweise und mit der ausdrücklichen Erklärung , daß es nur bis auf weitere Verord¬

nung geschehe , aufgenommen hat . Alsdann kann offenbar alles dasjenige nicht in Anwen¬

dung gebracht werden , was die Natur einer beständigen Dienstbarkeic , ^ oder überhaupt

eines unwiederruflichen Rechts mit sich bringt ; sondern so ist es nur ein precarium ,

das seiner Natur nach von demjenigen , der es verwilliget hat , wann er es gut findet ,

zurückgenoinmen , und wieder aufgehoben werden kann .

IX . Derjenige , der eine Sache nur bittweise im Genusse hat , kann zwar , so lange

ihir der Eigenthümer dabey laßt , gegen einen Dritten darin geschützt zu werden ver¬

langen ; aber in dem Verhältnisse , worin er gegen den Eigenthümer steht , hat er sich kei¬

nes Besitzstandes zu erfreuen , weil ihm dieser zu jederzeit aufgekündiget und genoinmen

werden kann . Er hat es auch nicht in seiner Gewalt das , was er nur als ein precarium

zu genießen hat , in irgend eine andere Arc des Besitzes und dessen rechtlichen Grundes zu

verwandeln . Wenn ihm also auch über die rechtsverjahrte Zeit hinaus das Precarium ge¬

lassen wird , so kann doch nie eine Verjährung daraus erwachsen , weil es immer und ewig

nur ein precarium bleibt , dessen Eigenschaft von ihm selbst nicht verändert werden kann ,

hingegen denjenigen , der es gestattet hat , eine zu jeder Zeit mögliche wiederrufmU

frey laßt .
X.
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X . VOk aber , wenn derjenige , dem ein Precarium aufgekündiget wird , in Güte da¬
von abzustehen sich weigert ? — Dann sind nach Verschiedenheit der Gegenstände , worin
ein Precarium statt finden kann , zweyerley Falle wohl von einander zu unterscheiden . Be¬
steht das precarium in einer körperlichen Sache , insonderheit m einem unbeweglichen Gu¬
te , das; jemanden bittweise eingeräumt ist , und jetzt den ; Eigenthümer zurückzugeben ver¬
sagt wird ; so ist dafür im Römischen Rechte das interdißtum de precario angeordnet , vermö¬
ge dessen dem Eigenthümer sofort zur Wiedererlangung seines Gutes verholfen werden
soll , ohne daß der Gegentheil sich dawider auf einigen Besitzstand berufen darf . wollte
jedoch der Eigenthümer ohne dieses Inrerdiccs sich zu bedienen , Gewalt brauchen , und
mit eigenmächtiger Gelbfthülfe dem andern das precarium gewaltthätig nehmen ; so wür¬
de nach Römischein Rechte in solchem Falle das interdictum mde vi selbst demjenigen , der
auch nur pracario das Gut besessen , zu statten kominen e ) .

e ) § . 6 . -Inst . de interdictis . Nach einer andern Verordnung des Römischen Rechts ( L . ? . C. vnde
vi ) würde der Eigenthümer , der seines Gutes sich gewaltthätig wieder bemächtigte , sogar Ge¬
fahr laufen , selbst seines Eigenthums deswegen verlustig erklärt zu werden . Doch dagegen
scheint einer andern Verordnung des canonischen Rechts ( Cap . 2 . de restitutione spoliatorum in <? . ; )
gemäßer zu seyn , daß auch gegen das interdi &um vnde vi die exceptio dominii statt finde , ß confiet
aut in continenti probari poßitA delicientem dominum esse , ac spoliatum nullum prorsus his habere . M b -

sochius de recuperanda pbflefiione remed . 1 . n . 113 . Vo et in comm . ad D . lib . 43 . tit . 16 . § . 3 .

vol . 2 . p . §46 .

XL Ganz anders verhalt sichs hinge¬
gen in dem Falle , wenn ich jemanden m
meinem Eigenrhunre etwas bittweise , so
lange mir es gut dünkt , gestattet habe ,
was sonst , wem ; es unwiederruflich gestar¬
tet wäre , eine Dienstbarkeic abgeben wür¬
de ; z . B . daß sein Gesinde durch mein -Haus
gehen , in meinen ; Hofe Wasser holen dürfe
u . d . gl . - Sollte ich auch da , wenn ich nun
gut fande , das jetzt nicht mehr zu gestatten ,
erst zum interdicto de precario meine Zu¬
flucht nehmen müssen ? Oder werde ich mich
nicht natürlicher Weife des Rechts bedie¬
nen , meine Thüre verschlossen zu halten ,
wenn derjenige , dem ich das bisherigepre -
cariuin nicht mehr gestatten will , dasselbe

wider

Ad XI . und XII . Aber gefetzt auch , es
ließen sich nun kraft pütterschen Ansehens
die Grundsätze des römischen Rechtes de servi¬

tutibus & precario auf das Postwesen in

Deutschland anwenden , es hatte ganz seine
Richtigkeit , was Hr . Pütter dahier von der
verschiedenen Art der Aufnahme der kaiserlichen
Posten in den reichsständifchen Ländern und
dem daraus fließenden verschiedenen Verhält¬
nisse derselben zur Landeshoheit anbringt ; fs
müßte ja doch erst in jedem besondern Falle
ausgemacht werden : Ob die Anlegung der
Reichspost bloß bittweise verstattet worden
sey , oder in Gestalt einer Dienstbarkeic ,
oder sonst eines unwiederruflichen Rechtes ?
Ersterer Behauptung hat der kaiserliche Hof ,

R s hat
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wider tnetneii willen noch fortzusetzen be¬
gehre ? werde ich nicht selbst mit Gewalt
widerstehen können , wenn er eigenmächtig
einzudringen versuchen sollte ? — Das alles
liegt so in der Natur der Sache , daß es nie¬
manden einfallen kann , jene Rechtslehren
von ; Verhältnisse der Interdicte de precario
und vnde vi auch auf diesen Fall anzuwen¬
den , wenn das precarium nicht den Besitz
einer Sache oder eines Gutes zum Gegen¬
stände hat , sondern nur in bittweise gestat¬
tetem Gebrauche eines Rechts bestehet .

XII . In näherer Anwendung auf um
ftrn Fall von einer in einem reichsständi -
schcn Lande nur bittweise bis auf weitere
Verordnung gestatteten Aufnahme Daxi¬
sther Posten ergibt sich daraus der Schluß /
daß auch dieses precarium , wenn es auch
noch so lange Zeit fortgewährt hätte , noch
immer aufgekündiget werden kann , und
daß in diesem Falle , wenn Taxische Post¬
bediente dennoch begehren sollten , in Aus¬
übung der ihnen bisher bittweise gestatteten
Rechte fortzufahren , glicht erst nöthig ist,
gegen den Fürsten von Taxis eine preca -
rienklage anzustellen , sondern ein jeder
Reichsstand es in seiner Gewalt hat , die
deshalb nöthigen Vorkehrungen zu treffen ,

132 ) «e -Ä-ü-K-s «

hat das ReichsgenEralpostamt mit bestgegrün - j
deter Berufung auf die Reichsgesche , auf das j
Reichsherkommen , auf eigene mchsstäridische f
unläugbare stillschweigende und ausdrückliche
Anerkennungen sowohl im allgemeinen , als
bei jedem einzelnen Falle von jeher widerspro¬
chen , widersprechen derselben auch noch iht aufs
feierlichste . Hr . Pütter selbst getrauet sich ja
nicht einmal zu behaupten , daß die kaiserlichen jj

Reichsposten überall , in allen Reichsländern I
bloß bittweise und wiederruflich aufgenommen |
worden seyen . Müßte nun nicht auch nach |
Pütterschen Grundsätzen in jedem einzelnen |
Falle untersucht und ausgemacht werden , ob ^
die Aufnahme bloß bittweise , oder unwieder- |
ruflich , bloß nebenher , oder ausschließlich ge - 'j
schel-en sey , ehe man zu eigenmächtigen fakti - |
scheu Vorkehrungen schritte ? Wer kann die j
auffallende petitionem principii , welche dahier ^
vom Hrn . Pütter auch nach seinen eigenen §
Grundsätzen , welche von allen denen , die sich 1
gegen die kaiserlichen Reichsposten sogleich ei¬
genmächtige Vorkehrungen erlauben , began¬
gen wird , nicht mit Händen greifen ? Wer
kann bei solchen Vorkehrungen die angemaßte }
durch kein Recht gebilligte Rechtsprechung m
eigener Sache mißkmnen ?

wie sich ähnliche Fälle von der Art auch von
wiederrufnng bloß bittweise nur bis auf weitere Verfügung ertheilter Privilegien , oder
gestatteter fremden Werbungen u . d . gl . gedenken lassen ; auch selbst in Ansehung des Post -
westns es nicht an Beyspielen solcher Art fehlet f ) .

f ) Mevivs parL1 . decif . r02 . , wo vom landesherrlichen Postregale die Rede ist , enthalt hiervon
folgendes : “Nec ex eo quidquam ant exteris in alieno territorio , aut inferiori magistratui in civitate
sibi arrogare fas erit . Si fiet , pro tuendo superioritatis iure iuste resistitur , & poenalibus interdicis

prohibetur . ,*, In der Hote 12 . fügt er hinzu : — precaria ( poffejfio ) fmiper remeabilis , Sfreuocatae

sub
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sub obtectu spoliationis non fit restitutio . Matth . Stefhani de iurisd . tib . s . part . 1 . e . ? . n . fp . , , —

Im Iahre 1700 . wurde auf Lhursächsische Verfügung zu Langensalze einem Taxischen postmei -

ster , Gabriel Seebach , das kaiferl . Postschild von feinemHaufe abgenommen , und , als es dennoch

wieder angeheftet war , 1701 . von neuem abgenommen , ohne daß dem Taxifchen Gesuche um ein

kaiserliches Mandat hierüber statt gegeben wurde , noch sonst dem Chursächsischen Postregale

hier ein weiterer Eingriff geschah . S . den Aufsatz „ von Auskunft und Wachsthum « des Lhurr

sächsischen Postwesens " in der Sammlung vermischter Nachrichten zur Sächsischen Geschichte

B . 7 . ( Lhemnitz 1772 . 8 ' ) S . 263 i 265 .

XIII . Dawider steht auch nicht tin We¬
ge , was die kaiserliche wahlcapicularioir
in Ansehung der Orte , wo kaiserliche Post¬
ämter vorhanden und hergebracht sind / ver¬
ordnet . Denn die Verordnung selbst ge¬
het nur dahin / daß an solchen Orten doch
nicht solche Personen / welche keine Reichs -
Unrerrhanen sind , angesetzt/ oder vonReal -
beschwerden erimirt werden sollen . Diese
Vorschrift gilt allerdings auch von Dat¬
schen Posten wo sie nur bittweise gestat¬
tet sind / so lange ihnen das precariunr
nicht aufgekündiget wird . Der Ausdruck :
wo kaiserliche Posten vorhanden sind ,
laßt unentschieden : ob sie vermöge unwi¬
derruflichen Vertrages , oder nur bis auf
weitere Verordnung als bloßes precarium
aufgenommen sind . Das hinzugefügte
Wort hergebracht versteht sich / wie Lhur -

" braunschweig beym Wahlconvenre 1742 .
sehr richtig erinnert hat / eigentlich nur un¬
ter der Voraussetzung : daß sie rechtlicher
Art nach und nicht bittweise oder auch mit
der Grande Widerspruch hergebracht seyen /
oder wie Lhurrrier den übrigen Lhurstim-
mm mit der Aeusserung vorauegieng : daß
überall eilt legitimus status possessionis in gegen¬
wärtiger Verordnung vorausgesetzt werde.
Dadurch wird also an solchen Orten , wo

kai -

Ad XIII . Der 4 * < § . des XXIXten Arti¬
kels der Wahlkapitulazion / welcher bereits an¬
geführt worden ist / läßt die dahier von Herrn
Pütter gemacht werden wollende Distinkzion
zur Verdrehung des ersten § . nicht mehr zu .
Kraft jenes 4 . § . soll das kaiftrliche Reichsge -
neralerbpostmetsteramt allenthalben in seinem
Esse erhalten / zu dessen Schmälerung nichts
vorgenommen , verwilliget , oder nachge¬
sehen / sondern dasselbe sowohl bei der kaiferl .
Person und Hofstaat , als sonst im Reiche
jederzeit in ruhiger Einnehm - und Bestel¬
lung aller und jeder Briefe und Paquete gelas¬
sen werden . Auch war dem verewigten Kaiser
Joseph dem II . und seinen Räthen diese Di -
stinkzion unbekannt / da die kai etlichen Reichs¬
posten unerachtet der österreichischen Privile¬
gien , wegen dieser in der Wahlkapitulazion getha¬
nen feierlichen Zusage , sowohl in dem neuer¬
worbenen Jnnviertel , als auch in der Graf¬
schaft Tetnang und den dazu gehörigen Reichs -
ländcrn in ruhigern Besthe , in ungehinderter
Einnehm - Bestell - und Austheilung aller Briefe
und Paquete gelassen , und zu deren Schmä¬
lerung oder Eintrag nicht das mindeste vorge¬
nommen ward . Ein Beispiel , welches , so
wie es von der Gerechtigkeitsliebe dieses un¬
sterblichen Monarchen den sichersten Beweis
gibt , also auch alle diejenigen beschämen muß ,

R Z wel -
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welche durch Verdrehungen der Reichsgesetze,
durch ungegründete , willkürlich angenommene
Schukdistinktionen Ungerechtigkeiten rechtferti¬
gen wollen .

kaiserliche Posten nur als precarium auf¬
genommen sind , diese ihre Eigenschaft kei -
nesweges verändert . Es ist auch ohnedem
hier gar nicht gesagt , daß die kaiserlichen
oder Tarischen Posten da , wo sie einmal
vorhanden sind , ohne Rücksicht auf die Art , wie sie aufgenommen und vorhanden sind,
unwiederruflich bleiben follen ; sondern nur hypothetisch wird bestimmt , in welchen Grän¬
zen sie sich halten - sollen , wo sie vorhanden sind , und so lange sie vorhanden seyn können »
Womit zugleich so viel angedeutet wird , daß , wo noch gar keine Taxische Posten vorhan¬
den sind , sie auch kein Recht behaupten können , daß man sie nothwendig aufnehmen müß¬
te ; so wie auch das bloße vorhanden seyn , wo ihre Existenz nicht auf unwiederrufli -
chen Vertragen beruhet , nicht hindert , daß da , wo sie nur birrweise aufgenommen sind ,
dieses precarüun zu jeder Zeit aufgehoben werden kann .

IV .
wo und auf was Art und weise allenfalls Streitigkeiten über das
Verhältniß zwischen Tauschen Reichsposten und reichsständischen

Territorialpoften rechtlich zu erörtern seyen ?

I . lieber Mißhelligkeiten wegen des Postwesens kann es Ä ) zu Klagen kommen . — II . Sofern es aber
r ) arif Grundsätze ankömmt , die noch auf reichstaglicher Erörterung beruhen , muß diese erst abgewartet
werden ; — III . und zwar a ) selbst als eine zum Reichstage zu verweisende authentische Gesetzerklärung ; —
IV . aber auch b ) als ein selbst im Westphalifchcn Frieden an den Reichstag verwiesener , auch daselbst schon
anhängig gewordener , aber noch nicht erledigter Gegenstand ; — V . - VIII . wie der Rcichshoftath 1669 .
selbst erkannt hat. — IX . In anderen Fällen kann 2 ) allerdings die reichsgerichtlsche Gerichtbarkeit über
kaiserliche Rcftrvatrcchte einteeren ; — X . doch nicht , daß sie deren Anzahl einseitig selbst vermehren kann .
— XI . Endlich können B ) auch Verträge 1 ) das beste Mittel abgebe » , den Mißhelligkeiten abzuhelfen . —
XII . Deren Unvcrbindlichkeit wird aber 2 ) ohne Grund behauptet ; — XIII . dergleichen Rathschläge und
Unternehmungen dem fürstlichen Hanfe Taxis selbst in der That nicht ersprießlich sind .

I .
ach den verschiedenen Verhältnissen ,
worin sich die Tarifchen Posten gegen

die

Äd I .

6 0 einleuchtend die bisher aufgestelltenGrundsätze für das ausschließliche kaiser¬
liche
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dieTerritorialposten finden , lassen sich frei¬

lich Falle gedenken , da Mißhelligkeiten dar¬

über zu rechtlichen Blagen Anlaß geben

können . Aber auch hierin zeigt sich ein sol -

ches Verhältniß zwischen Ausübung der ge¬

richtlichen und der gesetzgebenden Gewalt ,

daß sich daraus für diese Art Sachen noch

ganz b - sondere rechtliche Bestimmungen er¬

geben .

'

» II . Wenn das Reichsgeneralpostmei -

! steramc über Mißhelligkeiren mir reichsstan -

dischen Territorialposten Blagen erhebt ,

worin solche Grundsätze vorausgesetzt wer¬

den , als ob das Postwesen in ganz Teutsch -

; land ein ausschließliches kaiserliches Regal

! und Reservatrecht sey , das kein Reichs¬

stand vermöge der Landeshoheit in seinem

Lande oder mit guten : willen anderer

Reichsstande auch in deren Landern aus¬

üben könne , und daß also Taxische Posten

in reichsstandischen Landern nicht als ein

bloßes precarium hatten gestattet werden

können , sondern daß ein jeder Reichsstand

schuldig gewesen sey , sie aufzunehmen , und

daher , wo sie auch nur bittweise und bis

auf weitere Verordnung zugelassen seyen ,

sie doch nie wieder abgeschafft werden

könnten ; — Wenn , sage ich , solche Satze

zum Grunde Taxischer Blagen gelegt wer¬

den ; so sind nicht nur , wie ich glaube bis¬

her hinlänglich gezeigt zu haben , nach der

wahren Verfassung des Teutschen Reichs

liche Postregal sind , so hat es nichts desto we¬

niger in neuern Zeiten , besonders nachdem die

Rechtsgelehrte angefangen haben , ihre Grund¬

sätze und Systeme nach der einseitige , : Konve¬

nten ; ihrer Landesherren zu modeln , wegen Ein¬

griffe in dieses kaiserl . Postregal , und Schma -

lerungen desselben sehr viele Streitigkeiten ab¬

gesetzt . Die rechtlichen Bestimmungen der bei

solchen Streitigkeiten eintretenden richterlichen

Gewalt liegen in der Natur der Sache und den

Reichsgrundgeschen .

Ad II . Wenn von dem Reichsfiskal ,

oder dem kaiserlichen Reichsgeneralerbpostmei -

steramte gegen die reichsständischen Territorial¬

posten Klagen erhoben werden , worin voraus

gesetzt wird , daß das Postwesen in Deutschland

überhaupt ein ausschließliches kaiserliches Re¬

gal sey ; so sind solche Klagen nicht nur in meh¬

reren kaiserßchen Mandaten , Reskripten und

Patenten , in unzähligen kaiserlichen oberstrich -

terlichen Erkenntnissen , in dem unverruckten

Reichsherkonimen , in den klaren Reichsgrund -

gefttzen , sondern auch in wiederholter malen

von einzelnen Reichsständen , von ganzen reichs -

siändischen Kollegien , ja von dem ganzen Rei¬

che selbst geschehenen ausdrücklichen und still¬

schweigenden Anerkennungen bestens gegründet .

Dieses ist in dem vorhergehenden bis zur Uiber -

zeugung bewiesen worden . Es treten aber da¬

bei auch noch ganz besondere Umstände ein ,

wodurch die oberstrlchterlichen Erkenntnisse , die

auf diesen Gründsätzen beruhen , gebilliget und

gerechtfertiget werden .

und der ganzen Lage der Sachen , solche Gaye an sich in Rechten nicht gegründet ; son¬

dern
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der ,: es tuten noch ganz andere Umstände ein , wegen deren rerchsgerichtliche Erkennt¬
nisse , die sich auf jene Gage gründen , oder auch darüber eine richterliche Bestimmung
treffen , sollen , uninöglich statt finden können .

TU . Dae geringste , was sich sagen laßt ,
ist dieses , daß alles , was zu Begründung
jener Sätze aus bisherigen Reichsgesetzen
angeführet wird , eine solche Erklärung der¬
selben voraussetzt , die bisher nur einseitig
vorn kaiserlichen Reichshofrathe angenom¬
men worden , aber des Befalls der allge¬
meinen Reichsversamnrlung sich nicht zu
erfreuen hat . So oft aber reichsgertchtli -
che Erkenntnisse auf solchen Erklärungen
der Reichsgesetze beruhen sollen , worüber
Baiser und Reich selbst nicht einerley Mey¬
nung sind ; so treten offenbar die Vorschrif¬
ten des Westphälischen Friedens und der
kaiserlichen Wahlcapirularion ein , vermö¬
ge deren keine kaiserliche oder reichsgericht -
liche einseitige Interpretation der Reichsge¬
setze geschehen soll , sondern die höchsten
Reichsgerichte angewiesen sind , dergleichen
Sachen zur authentischen Erklärung der
allgemeinen Reichsverfainmlung zu ver¬
weisen g ) .

g ) 1 . P . 0 . art . 5 . § . 56 . : “ Si qua dubia circa in¬

terpretationem conßitutiomm ac recejfimm im¬

perii publicorum occurrunt . - - remittantur ad

comitia . “ I . P . 0 . art . g . § , 2 . : — „ ubi leges

ferendae vel interpretandae , — nil — vmquam

fiat vel admittatur v nifi de comitiali — consensitPwnhlcap . 2lrt . 2 . § . §. ( 1711 . ) noch allein die
Interpretation der Reichssatzungenund des
Friedensschlusses vornehmen , ( 1742 . ) noch
dergleichen unserm R . H . R. oder C . G . ge¬
statten . „

Ad III . Denn , Wie ungereimt wäre es ,
wenn die Reichsstände in dem Reichsabscheide
v . Jahr 1641 . , wenn die Kurfürsten in den
Wahlkapitulazionen es dem Kaiser zur Pflicht
gemacht hatten , das kaiserliche Reichöpostregal
allenthalben in feinem Esse zu erhalten , 'wenn
sie nicht dabei das Esse des Reichspostregals
durch Gesehe und Herkommen für hinreichend
bestimmt angesehen hatten ? Welche Inkonse¬
quenz würde es seyn , den Kaiser verbinden ,
daß er zur Schmälerung des Generalpostmei¬
steramtes im Reiche nichts vornehmen lassen ,
verwilligen oder nachsehen wolle , wenn ihm
nicht das Recht zustünde , zu urtheilen und zu
entscheiden , ob etwas eine Schmälerung des
Generalpostmeisteramtes sey , oder nicht ? Wa¬
ren die höchsten Reichsgerichte überhaupt , und
besonders bei der Frage : Ob ein Reichsgesetz
zweifelhaft , so zweifelhaft sey , daß es einer au¬
thentischen Erklärung von Seite des Kaisers
und des Reiches bedürfe , angewiesen , jede Zwei¬
felmacherei der Parteien , jeden zum Zeitver¬
treib erregten Anstand eines oder andern
Rechtsgelehrten zu berücksichtigen , so könnten
dieselben in keinem einzigen Falle einen AuS-
fpruch thun , der nicht von dieser Seite Ait-
fechtungen ausgesetzt wäre ; Es ließ sich kein
Rechtsstreit denken , der nicht seine endliche Er¬
ledigung von der authentischen Erklärung de§
Kaisers und Reiches herzuholen hätte . Hier¬
aus sieht man , daß es nun freilich etwas sehr
geringes sey , was Herr Pütter in diesem § .

zurIV.
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zur Entkräftung solcher oberstrichterlicherr Entscheidungen angebracht hat ; doch ist es noch nicht
das geringste .

IV . -Hier sind aber nicht nur im allge¬
meinen sorhane Vorschriften der Reichsge-
seye in Anwendung zu bringen , sondern
hier ist über das der Fall so - / daß i ) na¬
mentlich das postwestn zu denjenigen Ma¬
terien gehöret , deren nähere Bestinnnung
in den Westphälischeir Friedenohandlungen
ausdrücklich an die Reichsversammlung ver¬
wiesen worden h ) ; daß 2 ) bey der Reichs¬
versammlung die Sache auch schon zu Un¬
terhandlungen gekommen , aber noch zur
Zeit nicht zur endlichen Erörterung und Be¬
stimmung gediehen ist i ) ; daß z ) selbst die
kaiserliche wahlcapitulation das , was sie
von ; Postwesen enthalt , nur provisorisch
für verbindlich erkläret , bis von Reichs
wegen ein anders beliebt seyn werdet ) ; daß -
aber 4) alle und jede Reichsstande , die bey
Auftechrhalcung ihres Territorialpostwe -
fens interefsirc sind , bey allen Gelegenhei¬
ten , wo ihnen nachcheilige Grundsätze auf¬
gestellt , und zu deren Unterstützung widri¬
ge Erklärungen bisheriger Reichsgesetze ge¬
macht werden wollen , ihren Widerspruch
eingelegt , und ihre und des Reichs Ge¬
rechtsame kräftigst dawider verwahret ha¬
ben 1 ) .

h ) Oben S . 58 . ( in dieser Aufl . S . 74 -) V7 ot . I. m. .
i ) Oben S . 6g . ( in dieser Aufl . S . 95 . )
k ) Oben S . 63. u . f. , S . 72 . 75 - ( i » dieser Aufl .

S . 8Z - u . ss. S . 96 . 98 . Y9 - 102 . 11. 103 . ) '
l ) Oben S . 63 . ( in dieser Aufl . S . 86 . )

Ad IV . Von noch weit geringerer Erheb¬
lichkeit ist dasjenige , was in diesein § . der püt -
terschen Erörterung vorkömmt . Denn 1 ) zei¬
gen die oben wörtlich angeführten westphali -
schen Friedens - und Exekuzionshandlungen, ja
selbst die vom Herrn Pütter oben angeführte
Stelle , worauf er sich dahier bezieht , daß
das Postwefen nicht namentlich zu denjenigen
Sachen gehöre , welche bei den westphäl . Frie -
denshandlungen ausdrücklich an den Reichs¬
tag verwiesen worden sind . Daher verlang¬
ten auch die beiden höheren Reichskollegien in
den bereits angeführten und lud Nris XXXV
& XXXVI . beigedruckten Kollegialschreibcn vonr
Jahr 1694 . nicht von kaiserl . Majestät , daß
entweder über die Befugnisse des Reichspost¬
regals überhaupt in allen reichsständischen Län¬
dern , oder insbesondere in den braunschwei -
gischen erstKomitialbcrathschlagungen angestel¬
let werden sollten ; sondern sie empfahlen Aller¬
höchst derselben als dem Reichsoberhaupte , daß
Sie gegen die Dero vermög der Reichssir -
tzungen und wahlkapitulazionen ihr No -
torie zukommenden Postregal in den braun -
schweigischcn Ländern geschehen wollenden
Eingriffe , aufdievomReichsgeneralerbpostmei -
sier vernrög theuer geleisteten Lehenspflich -
ren anbringende Beschwerniß und Rlagen ,
schleunige , nachdrückliche und zulängliche
Vorkehrung treffen möchte . Arn allerwenig¬
st «; aber ist 2 ) die Frage : Ob das Postwesm
ein ausschließliches kaiserliches Regal sey , oder
nicht ? an den Reichstag verwiesen , auch nur

S inV .
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in terminis generalibus verwiesen worden . Die Schweden und die mit ihnen verbundenen
Reichsstände erkannten ja das Postwesen schon stillschweigend als ein ausschließliches kaiserliches
Regal , als sie von ihrem ersten Projekte des Friedensinstrumentes in Betreff des Postwesens
auf die Vorstellung , daß daffelbe Fegen das kaiserliche regale disponendi poßas , und contra in¬
veteratam consuetudinem fty , abgingen . Sie erkannten es aber auch ausdrücklich , als sie sich
bei den Exekuzionshandlungen dahin erklärten : Es werde durch die begehrte Restituzion der Städte
Nürnberg , Memmingen und Lindau nur die qualitas personae juxta poisoflionem anni 1624 . ge¬
sucht , nicht aber dem Baiser sein Regal oder dem Reichgeneralpvstmeister seine Jntradcn be¬
nommen oder vermindert , z ) Es ist auch irrig , daß es über diese Frage schon auf dem Reichs¬
tage zu Unterhandlungen gekommen sey . 4 ) Wenn man auch zugeben will , daß die bei den
rvestphalischen Friedenshandlungen vorgekommenen , aber nicht erledigten Postbeschwer¬
den an den Reichstag verwiesen worden seyen , so kann dieses nach dem , was bereits oben erwie¬
sen worden ist , nur dahin verstanden werden , daß bei dem Reichstage hierüber eine neue eigene
gesetzliche Verfügung getroffen werden soll , nicht aber , daß allevor erfvlgter reichstäglichen Erör¬
terung darüber entstehenden Streitigkeiten unerörtert und unentschieden bleiben müssen , sondern
nur , daß unterdessen die Sachen in dem Zustande , in welchem sie sich damals befanden , um so
mehr bleiben müßen , weil auch die Wahlkapitulazion den Kaiser verbindet , sein Reichsgeneralerb -
postmeisteramt , bis über die gegen dasselbe geführten Beschwerden etwas auf dem Reichstage be¬
liebt seyn wird , allenthalben in seinem Esse zu erhalten , und zu dessen Schmälerung gar nichts
zu verwilligen noch nachzusehen . Daß es mit dieser Verweisung der Postsachen ad comitia den
Sinn nicht habe , als wenn indessen von dem kaiserl . Reichshofrache keine Prozesse oder Mandate
erkannt werden sollten noch konnten , veroffenbaret sich noch zum Uiberflusse aus den zu den
vorigen und der neuesten Wahlkapitulazion vom fürstl » Collegio an das kurfürstliche gebrachten
monitis und aus den vorhergegangenen Verhandlungen . Denn unerachtet dabei von einigen Mit¬
gliedern des Reichsfürsteuraths darauf angetragen ward , dem fürstl . monito zum Zte » § . dessen
Art . der Wahlkapitulazion einzurücken , daß den Reichsgerichten inhibirt werde , in Postsachen
Klagen anzunehmen , oder Mandate zu erkennen ; so ward dieses von den mehvesten des Reichs -
fürstenraths nicht verwilliget , sondern dessen Auslassung aus dem rnonit » verlangt , auch von dem
fürstl . Collegio auf den obbemeldeten Antrag deren wenigern keine Rücksicht genommen , weder
deshalb dem monito ein Zusatz gemacht ; im Gegentheil bei den Verhandlungen über die monita
zur neuesten Wahlkapitulazion von den mehrern die Weglassung dessen , was in dem ehemaligen
monito zu dieser Stelle der Wahlkapitulazion zur Beschränkung der Gerichtsbarkeit des kaiserl.
Reichshofraths enthalten war , beliebet . Ja selbst unter den wenigern , welche für die Beibehal¬
tung des ganzen vormaligen moniti stimmten ; thaten es Würtemberg und Mömpelgard nebst den
mit diesen einverstandenen , nämlich : Speier und Weissenburg , Brandenburg - Onolzbach und
Culmbach bloß in der Absicht ; weil es bei den fürstlichen monitis zur Wahlkapitulazion nur allein

avf
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auf die Salvirung jener Grundsätze ankomme , nach welchen eine ohne Antheilnehmung der Stan¬
de nur von dem kurfürstl . LolleZio der Wahlkapitulazion eingerückt werdende Stelle keine gesetz¬
liche Kraft erhalten könne , und nur von jenen Mandatserkenntnissen im vormaligen monito ad
Art . 29 . die Frage sey , welche auf solchen die Konkurrenz sämmtlicher Stände nicht erhalten haben¬
den Gesehen begründet werden wollten . ( Beil . MoXXXVU . ) ; Wobei man noch im Vorübergehen
bemerken will , daß dieses ehemalige fürstl . zur Wahlkapitulazion Barls VII . , Franzens I . und
Josephs II . gemachte monitum , worin von Verweisung der Postsachen an den Reichstag , und
von dem , daß die Reichsgerichte den Reichsständen darin mit mandatis nid) t beschwerlich fallen
sollen , Meldung getl-nn wird , nie gegen den ganzen Artikel das Postwesen betreffend gerichtet
gewesen sey , sondern bloß gegen den dritten § . desselben , in welchem von Einschränk - und Ab¬
stellung des reichsstadtischen Bochenwesens gehandelt wird . Ein neuer Beweis , daß auch von
dem Reichsfürstenrath nicht alle und jede Postsachen ohne Unterscheid , als an den Reichstag ver¬
wiesen angesehen werden . 5 ) Am allerlcichtesten wäre die Rechtskraft der in Postsachen ergehen¬
den und ergangenen kaiserlichen oberstrichterlichen Erkenntnisse dargetl>an , wenn man dem Herrn
Pütter zugeben könnte , daß alle nicht vertragmäßige Bestimmungen des Reichspostwesens in dem
westphälischen Frieden ausdrücklich an den Reichstag verwiesen worden seyen . Denn da dieftVer -
ordnung die Reichsftände nicht weniger , als den Raffer und Reichsgeneralerbpostmeifter
verbände , so wäre ja nach dieser Voraussetzung jede von den Reichsständen mit dem Postwesen
vorgenommene Neuerung eine offenbare Verletzung des westphälischen Friedensschlusses . Wer wird
aber dem Kaiser das Recht abstreiten , bei offenbaren von einem Neichsstande begangenen Ver¬
letzungen des westphälischen Friedens , oberstrichterliche Erkänntnisse ergehen zu lassen ? Daher
kann nun auch 6 ) der Umstand , daß die kaiserl . Wahlkapitulazion in Betreff des Postwesens nur
provisorisch disponire , keinem kaiserlichen oberstrichterlichen Erkänntnisse in Postsachen an seiner
Kraft etwas benehmen » Diese provisorische Verordnung muß ja eben sowohl die Reichsstände ,
als den Kaiser indessen wenigstens provisorisch verbinden , indem es ein Widerspruch wäre , dem
Kaiser auch nur provisorisch eine Verbindlichkeit auflegen , wenn er nicht zugleich die Befugniß
hätte , dieselbe gegen diejenigen , die es betreffen kann , in Erfüllung zu bringen . Es sind dem¬
nach die gegen Neuerungen im Postwesen ergehenden kaiserlichen oberstrichterlichen Erkänntnisse
anders nichts , als die preiswürdigsten Befolgungen der kaiferl . Wahlkapitulazionen , und eben da¬
durch schon gerechtfertiget , wenn sie auch sonst keine andere Gründe für sich hatten . 7 ) Es ist be¬
reits mit mehrerm gezeigt worden , daß bei Erhaltung und Beförderung des kaiserlichen Postwe -
senö das ganze deutsche Publikum interefsirt sey , daß aus eben dieser Ursache die mehreften deut¬
schen Reichsstände die dieser gemeinnützigen Anstalt nachtherligen Grundsätze weder selbst angenom¬
men , noch bei andern gebilligcr haben . Eben so läßt sich mit Zuversicht hoffen , daß sie jenen
Grundsätzen , wodurch der kaiserlichen oberstrichterlichen Gewalt , an deren Konservazion dem
deutschen Reiche nicht wenigem gelegen ist , aller Nachdruck , alle Wirkungskraft benommen würde ,

S 2 nicht
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nicht nur keinen Eingang verstatten , sondern auch kräftigst entgegen arbeiten werden , wozu be¬

reits das hohe Kurkollegium in der neuesten Wahlkapitulazion den Fingerzeig gegeben hat a ) ,

« ) Wählt . Leopolds II . Art . XVII . § . z . wo es heißt : „ Und immaßcn die Aufrechthaltung — der
„ heilsamen Justiz erfodert , daß - den in letztem Zeiten - - ad comitia genommenen häufigen
„ recursibus Ziel und Maaß gesetzt werde " rc«
V . Zu dessen Bestärkung verdienen hier

vorzüglich noch folgende Thatsachen be¬

merkt zu werden . Als im dreyßigjahrigen

Briege unter Vorschub der danraligen

Briegslaufce im Jahre 1642 . unter andern

auch in Hessen Taxische posthalcer zu Lasse !

und Marburg angesetzt worden waren , die

man aber nur , so lange sie lebten , duldete , und

statt deren fürstlich Hessische Postbedienten

ansetzte ; so ergiengen dagegen in den Iah -

Ad V . Auch hat kaiserliche Majestät ihr .

Recht , in Postsachen zu erkennen , von jeher auf

das nachdrucksamste behauptet , wie unter an¬

dern unzähligen auch die dahier von Herrn

Pütter angezogenen Erkänntnisse beweisen . Es

haben sogar Reichsstande , gegen welche diese

Erkenntnisse ergangen waren , die Gerechtigkeit

derselben selbst anerkannt , wie aus dem ange¬

führten Schreiben des reichsstädtischen Kolle¬

giums vom 14 . Jun . 1681 . erhellet .

reu 1659 . und 1660 . von den damaligen

Grafen von Taris ausgewirkte kaiserliche Reichshofrathserkenntnisse . wie sich aber so¬
wohl das Haus Hessen - Lasse ! als das Haus Braunschweig - Lüneburg auf ihre reichsstan -
dische Landeshoheit und auf die allenfalls nur vorn Reichstage zu erwartende Erörterung
der hier vorkonnnenden Fragen berief ; so wurde an beide gedachte Höfe ein eigner kaiser¬
licher Lomniissarius , Emerich Friedrich Freyherr von Walderdorf , dieser Sache halber
abgesandt , um allenfalls gewisse Temperamente zu gütlichen Vergleichen in Vorschlag zu
bringen .

VI . Auf dessen Bericht , daß in Güte

nichts auszurichten sey , erstattete selbst der

Reichshofrath am 8 . Iul . 1669 . fein Gut¬

achten an den Baiser dahin : " Nachdem

einmal die Hauptsache air den Reichstag

verwiesen sey , würden alle Processe wider

diese Stande vergeblich seyn . Und weil

auch die Güte nicht Platz finden wolle , sey

nicht wohl ein anderes Mittel abzusehen ,

als daß die Hauptsache an dein Orte , wo¬

hin sie verwiesen , vorgenommen werd » .
Bey

Ad VI . und VII . Hat schon der kaiserliche

Reichshofrath einige mal wegen bedenklicher

Umstände dem Kaiser den Weg der Güte an -

gerathen , hat er sogar seinem Gutachten die

Ursache beigefügt r weil die Sache auf den

Reichstag verwiesen sey : so ist doch bekannt ,

auch von Herrn Pütter selbst oben behauptet

worden , daß die Entscheidungsgründe eines

Urtheils oder eines Gutachtens nicht rechtskräf¬

tig werden . Der Reichshofrath konnte und

mußte dabei auf die kaiserl . Wahlkapitulaziog

Rück -
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Bey dieser schon hiebevor geführten Mey¬
nung müsse also dep Reichshofrach verhar¬
ren rn ) . "

m ) Stleffia inris publici nouißma Th . 44 . ( 1762 . )
S . iZZ . r Teutsche Rriegskanzlev 1759 . Th . 1 .
S . 195 .

VII . Der Reichshofrach erkannte also
selbst damals ganz richtig , daß über die
Fragen , die von Verhältnissen zwischen kai¬
serlichen und landesherrlichen Posten aufge¬
worfen würden , kein reichsgerichtliches Er¬
kenntniß statt finde , sondern diese Haupt¬
sache nur ain Reichstage , wohin sie einmal
verwiesen sey , verhandelt werden inüßce .

des Herrn Pütlers entgegen stehen , dieselben
unmöglich Statt finden können ! ! ! Sollen dann hundert wirklich ergangene Reichshofraths¬
sprüche , Reskripte und Mandate nicht mehr beweisen , als der einem einzigen , an den Kaiser auf
Bericht des Freiherrn von walderdorf von dem Reichshofrathe erstatteten Gutachten , beigefügte
Entschetdungsgrund ?

Rücksicht nehmen . Diese aber beruft sich auf
das instrumentum pacis . Was nun für Post¬
sachen zufolge der Wahlkapitulazion durch das
instrumentum pacis als an den Reichstag ver¬

wiesen angesehen werden können , ist schon
mehrmalen gezeigt worden . Wie kann auch
wohl Herr Pütter sich in Postsachen auf ein
Reichshofrathsgntachren so viel zu gute thun ,
er , welcher gleich vorher den Reichshofracho -
erkannrnissen und Entscheidungen in solchen
Sachen alle Giltigkeit und Wirkungskraft ab¬
sprach ? Daß doch der kaiserliche Reichshof¬
rath nur dann die Sache getroffen hat , wenn
er mit dem Herrn Pütter übereinstimmt , so¬
bald aber seine Aussprüche den Behauptungen

VIII . In eben der Lage ist nun die Sa¬
che noch bis auf den heutigen Tag . Da¬
her alle Reichsstande , gegen welche Tazri -
sche Rlagen , die auf jenen angeblichen
Grundsätzen beruhen sollen , bey Reichsge¬
richten angebracht werden , auf alle weise
berechtiget find , nach diesein selbst von »
Reichshofrathe anerkannten ganz richtigen
Grundsätze keine andere als reichstagliche
Bestimmung hierüber für gegründet anzu¬
erkennen .

Ad VIII . Nach dem Reichshvfrathögutach -
ten vom I . ibüy . ist also die Sache geblieben ,
wie vorher . Klagen gegen Neuerungen der
Reichsstände in Postsachen , gegen Besitzstö¬
rungen und Eingriffe in das kaiserliche Postre¬
gal und die Gerechtsame des Postgeneralats im
Reiche , haben ihre Entscheidungen nicht erst
vom Reichstage her zu erwarten . Gibt man
zu , daß einige neue gesetzliche Bestimmmr-
gen in Postsachen vermöge des westphalischen
Friedens und der Wahlkapitulazion auf dem

Reichstage gemacht werden sollen , so ist jede von einem Reichsstande vor Erfolg dieser reichs -
täglichen Bestimmung indessen vorgenommene Neuerung eine Verletzung des westphälifchen Frie¬
dens und der Wahlkapitulazion , um so mehr , d -' diese letztere bis zur Zeis) da diese reichstagliche
Bestimmung erfolgt seyn würde , verordnet , daß das kaiserliche Generalreichspostamt in seinen »
Esse erhalten , und zu dessen Schmierung nichts vorgenommen , verwilliget , oder nachgese¬
hen werde . S 2 IX .



IX . Ich spreche hier von Älagen , die
mf jeueit Grundsätzen beruhen , denen bis ,
her keine reichegesetzliche Bestärkung zu

starren kömmt , deren Ungrund vielmehr

setzt klar zu Tage liegt * In anderer ! Fallen ,

da Taxische Posten eimnal vertragsmäßig

gegründec sind , und also nicht erst jener

Grundsätze zur Begründung der Rlage be¬

dürfen , kann deswegen die reichsgerichtli -

che Gerichrbarkeic ihren guten Grund be¬

halten . Es geschieht also damit der kai¬

serlichen oberstrichrerlichen Gewalt kein Ab¬

bruch , da hier nur von solchen Fällen die

Rede ist , wo erst die gesetzgebende Gewalt

die Richtigkeit der Grundsätze bestinnnen

muß , ehe in richterlichen Entscheidungen

davon Gebrauch geinacht werden kann ; —

wo selbst so gut wie gewiß vorauszusehen

ist , daß die gesetzliche Bestimmung , wenn

es dazu köinmc , nicht anders als wider je¬

ne Grundsätze ausfallen kann ; — wo aber ,

nach dem Verlauf der bisher darüber gepflo¬

genen Reichstagshandlungen zu urtheilen ,

vielleicht nicht ohne Grund die Frage auf¬

geworfen werden könnte , ob nicht selbst des¬

wegen , weil nicht der vortheilhafteste Aus¬

gang zu erwarten gewesen , bisher die

reichstägliche Bestinnnung nicht zu Stan¬

de gebracht worden *

Wort ring einlassen könne , scheinet sich aber mit dem

Ad IX . Dieses vorausgesetzt kann mau

nun über dasjenige , was dahier von Herrn

Pütter angebracht wird , hinausgehen . Allein

sein Zwischensatz : Es sey so gut als gewiß vor¬

auszusehen , daß die gesetzliche Bestimmung ,

wenn es dazu kommen sollte , nicht anders als

wider jene Grundsätze ( von der ausschließlichen

Regalitat des kaiserlichen Reichspostwesens ,

und von dem ausschließlichen Rechte des fürstl .

tauschen Hüuses im Reiche überhaupt Posten

anzulegen ) ausfallen könne : verdienet einige

Bemerkung . Denn fürs erste wird über die¬

ses keine gesetzliche Bestimmung mehr erwartet .

Fürs zweite müßen auch die Stände des nie -

dersächsifchen Kreises , welche Bedenken fan¬

den , ihre Postsache beim Reichstage in gemei¬

ne Umfrage zu bringen S ) , die Sache nicht für

so gewiß , wie Hr . Pütter , angesehen haben .

Fürs dritte zeigen die Schreiben des kur - und

fürstlichen Kollegiums vom I . 1694 . daß die

püttersche gewisse Vorhersehung einen sehr

schlechten Grund habe . Wird nun noch fürs

vierte der von der Vernunft selbst aufgestellte ,

Grundsatz beobachtet , daß Niemanden ( also

auch rveder dem Kaiser , noch dem Reichsge -

neralerbpostmeister ) sein Recht per majora ge¬

nommen werden könne ; so ist des Hrn . Püt -

ters gewisse Vorhersehung offenbarer Irrthum »

Was Hr . Pütter noch weiter hinzufügt , ist zu

rathfclhaft , als daß man sich in dessen Beant -

was unmittelbar vorhergeht , wenig zusam¬

men zu reimen , und vielmehr die Frage umgekehrt gestellt werden zu müßen , nämlich : Ob nicht

selbst deswegen , weil für das landesherrliche psstregal kein vortheilhafter Ausgang zu er¬

warten gewesen , bisher die reichstägliche Bestimmung nicht zu Stande gebracht worden ? .

( 142 )

b ) S . tlTosevs Skaatsr - Th . V . S . 126 , und 127 .

X .



X . Ueber kaiserliche Reservatrechte ist

zwar die Gerichtbarkeit der höchsten Reichs¬

gerichte unstreitig gegründet , um darüber

zu halten , daß denselben nichts zum Nach¬

theile geschehe ; - versteht sich aber , daß es

rvürklich kaiserliche Reservatrechte sind , von

denen die Frage ist . — Gerechtsame , die

von Reichs wegen noch nicht dafür erkannt

sind , sondern noch erst auf weitere Erörte¬

rung ausgestellt worden , zu Refe -rvatrech -

ten zu erklären , oder als bekannt dafür an¬

zunehmen , — das kann nicht zur oberst -

richcerlichen Gewalt gezogen werden , das

bleibt allemal ein Gegenstand der gesetzge¬

benden Gewalt , welcher keine richterliche

Entscheidung darin vorzugreifen berechtiget

ist . Geschieht das Gegentheil , so ist we¬

gen des dadurch verminderten Vertrauens

zur gerade durchgehenden Rechtspflege selbst

für die oberstrichterliche Gewalt mehr Scha¬

den als Gewinn ; auch für den , der solche

Erkenntnisse zu bewirken sucht , ist es oft

nur Scheingewinn , der in der Folge selten

von Bestand ist , und oft entgegengesetzte

üble Wirkungen nach sich ziehet .

Ad X . Daß das Postwesen im deut¬

schen Reiche überhaupt ein ausschließliches

keiferliches Regal sey , daß es auch vom Rei¬

che mehrmalen dafür anerkannt worden sey ,

daß auch die Erörterung der Frage : Ob es ein

solches sey oder nicht ? weder vermöge des west -

phälifchen Friedens , noch sonst aus einem

Grunde erst auf dem Reichstage vorgenommen

werden müsse , ist durch das vorhergehende be¬

wiesen . Daß bei Sachen , die in die kaiser¬

lichen Regalien einschlagen , die Gerichtsbarkeit

des kaiferl . Reichshofraths gegründet sey , ist

allgemein bekannt ; daß folglich in Poststreitig¬

keiten dem Reichshofrathe die Erkänntniß und

Entscheidung gebühre , bedarf keines fernern

Beweises . Wie wenig gegen diese in Postsa¬

chen fundirte Gerichtsbarkeit des kaiferl . Reichs¬

hofraths das Vorgeben , als wenn solche an

den Reichstag verwiesen waren , Statt habe ,

ist in dem vorhergehenden zum Uiberflusse be¬

wiesen worden . Aber auch weder die exceptio

fori aullregalis , electionis fori , oder was sonst

immer für eine fori declinatoria kann dieser Ge¬

richtsbarkeit im Wege stehen . Was die Austre -

galinstanz betrifft ; so ist es eine durch dieKam -

mergerichtsordnung c ) entschiedene Sache , daß

dieselbe bei Streitigkeiten über die Reichsregallehn wegfalle , und die Gerichtsbarkeit darin dem

Kaiser ausschließlich zustehe . In Bezug auf das Privilegium electionis fori d ) sieht wohl je¬

dermann selbst ein , daß dasselbe anders nicht , als von jenen Rechtssachen verstanden werden

könne , worin der kaiserl . Reichshofrath und das Kammergericht concurrentem jurisdictionem

haben , welches beim Postwesen , als einem kaiserlichen Regal der Fall nicht ist e ) . Zu dem hat

weder die eine noch die andere dieser Epccpzionen in causis publicis Statt / ) . Nimmt man zu al¬

lem diesem noch , daß das Postwesen als ein Universallehn durch das ganze Reich mit mehrern

Reichsständen bei dem kaiserl . Reichshofrathe bereits anhängig ist , daß das kaiserl . Neichskam -

mergericht darin nie gesprochen habe , folglich auch die litis pendenz und connexitas causie obge -

dachten Einwendungen , wenn sie sonst in Postsachen von Bestände wären , entgegenstehe : so

verschwindet vollends aller Scheingrund , womit man dieselben unterstützen wollte . Was
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Was insbesondere das herzoglich - braunschweigische Privilegium eleclionis fori vom 9 . 1648 .
betrifft ; so sind in demselben die Fahnlehn / zu welchen doch unstreitig das Postregal gehöret /
ausdrücklich ausgenommen g ) ,

2 ( m allerwenigsten kann man es Sr . kaiserl . Majestät zumulhen / daß 2lllerhochstdieselben zu -
geben sollen , daß über Dero hohes Postregal gegen einen etwa widerrechtlich aufgestellten Post¬
meister / vor dem Gerichte des aufstellenden Landesherr » sich eingelassen werde .

Aus diesen Gründen wurden auch in den Jahren 1660 . 1684 . und 1685 . alle diese von den
Herren Herzogen zu Braunschweig - Lüneburg sowohl als dem Herrn Grafen von Platten ange¬
bracht werden wollende exceptiones fori declinatoriae als unerheblich und unstatthaft platter¬
dings verworfen .

e ) Th . II . Tit . 7. Noch bekannter ist es , daß die Austregalinstanz istcht Statt habe , wenn ein Fall all

mandatum S . C . geeigcnschaftet ist .
d) Man will die Gründe mit Stillschweigen übergehen , aus welchen die Wirkung dieses privilegii in den

zu mandatis S . C . qualifiziiten Fallen auch bei jenen Sachen , wo eo sonst anwendbar ist , schon auf
dem Reichstage bestcitten worden ist , und bestritten werden könnte . Man findet deren einige in VNosers
Lr . von der teutschen Iustitzverf . Th . I . S . Z15 . f.

.? ) S . Mosers Trakt , von der teutschen Iustitzverf . Th . I . B . II . Cap . 37 . § . Z . S . 1060 . So wie es sich
aus der Natur der Sache versteht , daß , wo keine concurrentia fori vorhanden ist , daselbst unmöglich ei¬
ne elettio fori Platz greifen könne ; war auch das westphal . Friedensprvjckt der A . K . verwandten Stan¬
de vom 2Zten Febr . 1647 , worin sie allen Rcichsstandcn electionem fori eingeräumt haben wollten , dieser
Natur der Sache vollkommen gemäß eingerichtet : „ Etsi vero“ , heißt es darin , omnes imperii status
„ tam consilio aulico , — quam camerae imperiali subsunt , tamen >— unicuique reo convento liberum

„ esto , in causis concurrentic .m admittentibus vel hanc vel illam “ ( aulam ) „ pro foro eligere & c . “
/ ) Daher ward im I . 1701 . in Sachen Hildesheim Hochstift contra Braunschweig pto frafficc pacis

publicas , unerachtet der angebrachten Einwendung des privilegii electionis forf von dem kaiserl . Reichs -
hofrathe wirklich ein Rcskript gegen Braunschweig erkannt . E . Hanzely ' s Anleitung zur neuest . Reichst
hofrathsprax . § . 3ZY . pag . 193 .

g ) S . Lünigs Reichsarch . part . fpec . IVte Abth . S . 138 . st

XI . So hat selbst das jetzt fürstliche
«Zaus Taxis die bisherige Erfahrung schon
belehren können / daß es mit den gegen Aus¬
übung des landesherrlichen sIostregals der
Reichsstände erhobenen Lvlagen seinen Zweck
nicht erreicht hat / sondern am Ende doch
besser dabey gefahren ist , auch mit solchen
Reichsstauden billigmaßige Vertrage einzu¬
gehen / um ihre landesherrliche Kosten mit
den kaiserlichen in desto gemeinnützigere

Ver -

Ad XI . Zwar hat der Neichsgeneralerb -
postmeister sich mit einigen Reichsständen zur
Vermeidung größer » Nachtheils der Territo -
rialposien wegen zu vergleichen gesucht . 2lllein
kein Mensch wird solchen Verträgen / oder Ver¬
gleichen die Wirkung beilegen / daß er dadurch
die Gerechtigkeit der Derritorialposten im allge¬
meinen / oder auch nur in diesen einzelnen Fäl¬
len habe anerkennen wollen . Beim Verglei -

-che wird ja immer die Frage von Recht oder
Unrecht beseitiget. Ad XII .
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Verbindung zu seyen / wie im Jahre 171c) . mit dem Hause Hessen - Lasse ! w) , und 1748 .
mir Lhurbraunschweig geschehen ist 0 ) .

n ) Teutsche Rriegskanzlcv 1759 . Th . 1 . S . 193 .

0 ) Dieser zu Wien den 25 . Iun . 1748 . gezeichnete Vertrag findet sich unter den Beilagen des Lhuri
draunschwcigischenBeweises der Nichtigkeit aller Taxischen Scheingründe rc . ( Hannover 1760 .
Fol . ) litt . I . S . 67 . u . f.

XII . Desto bedenklicher war es hinge¬
gen / als im Anfange des leidigen sieben¬
jährigen Brieges das fürstliche Haus Taxis
sich reizen ließ , die damaligen Zeicumstan -
de dazu benutzen zu wollen , daß es solche
noch so bündig geschlossenen Vertrage von
seiner Seite für unverbindlich erklären woll¬
te / und in Beziehung auf ehemalige Reichs -
hofrarhserkennmisse , die auf jene verwerfli¬
che Grundsätze gebauet waren , eine Er¬
neuerung derselben so gar in Begleitung
gleich hinzugefügter Executionsaufrrage
atlswirkte .

XIII . Unverbindlich follcen die Vertra¬
ge sey » / weil sie über ein kaiserliches Reser -
varrechc nichc sollten haben geschlossen wer¬
den können . Und doch war der hauptsach -

Ad XII . und XIII . Nichts destoweniger
wird auch kein Mensch mit Grunde behaupten
können / daß der Neichsgeneralerbpostmeister
solche Vergleiche nicht auf das genaueste erfüllt
habe . Wie man von Seite des kaiserlichen
Hofes als Ober - und Lehenherrschaft diese Ver¬
gleiche aufnehmen wolle / oderzufolge derWahl -
kapitulazion aufnehmen könne / muß dem aller¬
höchsten Ermessen selbst anheim gestellt werden .
Daß sie das hohe Kurkollegium nicht immer
als vollgiltig anerkenne / erhellet aus dem ange¬
führten kurfürstl . Kollegialgutachten vom Jahr
1641 . Was der Herr G . I . R . Pütter dazu
erfodere / erhellet aus seinen eigenen Schriften /?) .

h ) Man sehe dessen kurzen Begriff des teutschen
Staatsr . ( 1768 . ) S . 45 . § . 61 . Elem jur . publ .
germ . ( 1766 . ) T . I . pag . 242 , § . 172 . N . I .

lieh hier in Frage gekoinmeue Vertrag inik
Lhurbraunschweig 174Z . selbst uncer kaiserlicher Vermittelung geschlossen . Die Reichshof -
rarhs - Erkenntnisse hatten aber wiederuin nichts geringeres zur Absicht / als daß alleTer -
rirorialposten abgestellt werden müßten / weil es Eingriffe in das kaiserliche alleinige s) ost -
regal waren , wie wenig das alles als Folgerung aus einem ohne Grund angenommenen
kaiserlichen Reservacrechre mit der wahren Teutschen Rcichsverfassung bestehen könne ,
brauche ich hier nichc erst zu wiederholen . Aber was hat im Grunde selbst das fürstliche
Haus Taxis mit diesen Schritten gewonnen , als daß es nothwendig allgenreines Aufsehen
und Nachdenken über den wahren Grund der Sache erregen müssen p ) ? So gewiß ist es,
daß selbst dein fürstlichen Hause Taxis und allen denen / die unter dessen protection an den
beträchtlichen Vortheilen des Reichspostwesens Theil nehinen , nnr Aufstellung übertrie¬

bener

\
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heuer Grundsätze und Veranlassung gegründeter Beschwerde « in der That kein wahrer
Dienst geleistet wirdl

p ) Merkwürdig war insonderheit die Erklärung , die bey Gelegenheit der neuen Erkenntnisse
im Anfange des siebenjährigen Rrieges vom Hause Hessen - Lasse ! geschah : „ daß , wenn der
„ Herr Fürst von Taxis sich an ihren hergebrachten Postämtern nicht begnügen und anstatt
„ der allenfalls vom gesammtcn Reiche in Lonformität der kaiserlichen wahlcapitulation abr
„ zuwartenden anderweiten besseren Einrichtung , solche zur Ungebühr extendiren , und bey
„ der ersten sich darbietenden Gelegenheit unter Vorschub des Reichshofraths , mit Unterdrü --
„ ckung des reichsständischen Landpostregals durch das ganze Reich ein eigenes fürstlich Taxi -
„ sches Postmonopolium etabllren wollen , solchemnach die Reichsstände gegen die in ihren
„ Landen hergebrachten fürstlich Taxischen Posten , ehe noch darunter von Reichs wegen et -
„ was verordnet werde , auf gleiche Art per retorfionem iuris iniqui zu Werk zu gehen vollkonu
„ men berechtiget seyn würden . " Teutsche Rriegscanzley 1759 . Th . 1 . S . 186 .

I . Auch in hiesigen banden waren schon 1569— 1589 . Territorialposten im Gange . — II . Taxischen Poste « .
wurde 1616 . zuerst , ein extraordinärer Ritt über Minden und Nienburg nach Hamburg bewilliget . — III . Aus
landesherrlicher Macht bekam 1640 . von neuem Rötger Hinüber Concession Posten im Lande anzulegen . — ;
IV . Einem kaiserlichen Antrage 1645 , zu Braunschweig und zuLüneburg die Einsetzung etlicher Taxischen Posthalr
ter gutwillig zu gestatten , ward nicht gcwillfahret . — V . VI . In den Jahren 1654 . 1656 . ward beschlossen j
keinen Taxischen Postmeister im Lande zu dulden , sondern das eigene landesherrliche Postwesen fortzusetzen ; - j
VII . doch wurde 1659 . erklärt : noch zur Zeit bis auf weitere Verordnung Taxische Posten unter gewissen Ein - j
fchränkungen zu toleriren . — VIII . Dawider wurden auch vergeblich bald kaiserliche Reskripte erlassen , bald j
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